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Bericht 
des Bautenausschusses , 

über die Regierungsvorlage (760 der Beila­
gen): Bundesgesetz über die Gemeinnützig­
keit im Wohnungswesen (Wohnungsgemein-

nützigkeitsgesetz - WGG) 

Am 15. Dezember 1977 hat die Bundesregie­
rung den Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen im Natio­
nallr:at eing,elbracht. 

Der gegenstäncLli'che Gesetzentwurf gründet 
sich in erster 'Linieautf den Kompetenztatbestand 
"V:olksw.ohnungswesen" I(Art. 11 Albs. 1 Z. 3 
B-VG). 

Jene Bestimmungen .des Entwurfes, die nicht 
dem KompetelliZtatbestand "Volkswohimngswe­
sen" zugeordnet w,erden können, finden im 
Art. 10 Abs. 1 Z. 6,B-VG (Ziviilrechtswesen ein­
schJließlichdes irirtscha.ftlichen AssolZiationswe­
sens) und ,Art. 11 Abs. 1 Z. 5 B-VG (Assanie­
rung) 'ilhre Decknmg. 

In Abänderung des bis,herigen Rechtszustan­
des - Gesetz über die Gemeinnützigkeit im 
Wohnungswesen (WOG) vom 29. F,eber 1940, 
deutsches RG'Bl. I S. H8, bzw. V,erordnlUng 
zur Durch1f.ü:hrung des Gesetzes Ülber die ,Gemein­
nützilgkeit ,im W.ohnungswesen vom 23. Juli 1940, 
dootsches RGBt I S. 1012, durch Verordnung 
vom 15. April 1940, deutsches RGBil. I S. 658, für 
das Gebiet der heuügen ReP'lllblik österreich ein­
geführt - beaibsichtigt der vorliegende Gesetz­
entwurf, in Hinkunft gemeinnützige Bauvereini­
gungen 'flur mehr in der Rechts~orm der Genos­
sensch,a'ft, der Gesellschaft m.b.H. und der 
Aktienges.el'lschaft zuzulassen. Weiüens soH den 
:gemeinnützigen :B:!Iuverein'igungen die Möglich­
keit ge~eben werden, Eigenkapital in einem sol­
chen ·.Äiusmaßzu biLden, daß sie ihrer w.esentli­
chen Aufgabe, ,KJein- und 'Mittelwohnungen zu 
errichten, besser aLs biSher nachkommen können. 

Ferner soLl ,durchentspr:echen,de Bestimmungen 
sichergesteHt werden, daß sowohl die überdassung 
von W dhnlUngen aI\lIS dem Titel eines Miet- oder 
sonstigen Nutzungsvertrages ah :!lUch die über­
tragung des Ei.g.enüums oder Wohn:ungseigentums. 
unter Berücksimtigung des Grundsatzes der Ko­
stendeck1ung zu ,einem I1ingemess~nen Preis erfolgt. 
Lm StreitifiaN ,ist die Anrufung der Gerichte vor­
gesehen. 

überdies soll durch die Neufassung der Bestim­
mungen über das Aiufsichtsrecht eine w,irksamere 
K!ontrolle durch die Länder gewährleistet werden. 
Im Interesse der Mieter oder ~onsügen Nutzungs­
berechügten soH für den Faill des Ausscheidens 
e~n Rechtsanspruch. auf Vergütung an die Bau­
vereinigung gdeisteter Beträge ver.ankert wer­
den. Zur Sicherun:g einer ver,stärkten' Ko~trolle 
wurden nicht nur d,i,e Bes-timmung,en über das 
Prüfungswesen ausgestahet, sonder:n den Behör­
den ;}Iudl die Mögtlichkeit ge~eben, aruch ohne 
Aiberkennung der Gemeinnützigkeit die Behe­
bung von Mängeln durchIZusetzen. B,ei Nichtbe­
hebung d'er Mängel so[,[ eine Förder:ung nach den 
Bestimmung,en des WOIhnharuförderungsgesetzes 
1968 lausgeschLossen sein. 

Der Bautenarusschuß beschäftigte sich erstmals 
am 22. Feber 1978 mit dieser Regierungsvor­
lage und beschloß einstimmig, zur weiteren 
Beratung einen Unterausschuß einzusetzen, dem 
von der Sozialistischen Partei österreichs die 
Abgeordneten Dr. Kap au n, K i t t 1, Pi chI er, 
S c h e m e rund Ing .. Will i n ger, von der' 
österreichischen Volkspartei die Abgeordneten 
Dr. Hau se r, Dr. G ru be r, Dr. K e im e 1 
und R e gen s bur ger sow.ie von der Frei­
heitlichen Partei österreichs Abgeordneter 
Dipl.-Ing. Ha n r e i c'h angehörten. Abgeord-. 
neter Dr. G r u b e r wurde in einigen Sitzungen 
von den Abgeordneten B r e i t e n e der bzw. 
Dr. S c h w i m m e r und Abgeordneter K i t t 1 
vom Abgeordneten B a b .a n i t z vertreten. Zum 
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Obmann wurde der Abgeordnete R e gen s b u r­
.ge r, zum Obmannstellvertreter Abgeordneter 
K i t t 1 und zum Schriftführer Abgeordneter 
Dipl.-Ing. Ha n r eie h gewählt. 

Der Bundesminister für Bauten. und Technik 
M 0 s er nahm an allen Sitzungen des Unter­
ausschusses teil. 

Außer, in der konstituierenden Sitzung am 
22. Feber 1978 hat der Unterausschuß die Vor­
lage in weiteren, meist ganztägigen, 18 Sitzun­
gen unter Beiziehung von Sachverständigen sehr 
eingehend beraten und eine Reihe von Anderun­
gen und Ergänzungen zum Gesetzentwurf vor­
geschlagen. 

Der Bautenausschuß hat in seiner Sitzung am 
27. Feber 1979 den durch Abgeordneten 
Ing. Will i n ger erstatteten Bericht des Unter­
ausschusses entgegengenommen und nam Wort­
meldungen der Abgeordneten Dr. K e i m e 1, 
Dipl.-Ing. H a n r eie hund K i t t I teils ein­
stimmig und teils mit Stimmenmehrheit be­
schlossen, dem Nationalrat die Annahme des 
Gesetzeiltwurfes in der vom Unterausschuß vor­
geschlagenen Fassung zu empfehlen. 

Abänderungsanträge des Abgeordneten Dipl.­
Ing. Ha n re ich betreffend § 14 Abs. 4 Z. 3, 
§ 26 Abs. 2 erster Satz und § 39 Abs. 3 erster 
Satz sowie ein Zusatzantrag betreffend Ein­
fügung eines § 17 a zwecks nachträglicher über­
tragung auch bereits errichteter Miet- oder Ge­
nossensmaftswohnungen ins Wohnungs eigentum 
und ein weiterer Zusatzantrag des Abgeordneten 
Dr. K e i m e 1 gleimfalls auf Einfügung eines 
neuen § 17 a zur Begründung des Wohnungs­
eigentums, ,aller.din:gs nur in der Zukunft zu er­
richtenden Miet- oder Genossenscha.ftswolhnun­
gen, fanden nicht die Zusnrmmung der Mehrheit 
des Ausschusses. 

Im folgenden werden die wesentlichen Erwä­
gungen des Bautenausschusses zu einzelnen Be­
stimmungen des Gesetzentwurfes wiedergegeben: 

Zu § 1 Abs. 1: 

Durch den Entfall &r Worte "mit beschränk­
ter Haftung" soll zum Ausdruck gebracht wer­
den, daß Genossenschaften in allen Haftungs­
formen als gemeinnützig anerkannt werden 
können. 

Zu §1 Abs.2: 

'Der Aussmuß ist der Auffassung, daß der 
Bereich, in, dem gemeinnützige Bauvereinigun­
gen tätig werden - nämlich das W ohnungs- und 
Siedlungswesen - bereits in der grundlegenden 
Bestimmung des § 1 festgelegt werden soll. Die 
vorgeschlagene Einfügung soll dies klarstellen. 

Zu § 5 Abs. 2: 

Die vorgesChlagene Formulierung' steht' im 
Einklang mit § 5 Abs. 1 der Regierungsvorlage, 
die davon ausgeht, daß im Bereich der Woh­
nungsgemeinnrützi,gkeit .grundsätzlim mehrere 
Revisionsverbände gesmaffen werden können. 
In gleicher W,eis·e wal'en § 13 Aibs. 3 und § 23 
Abs. 2 zu fassen. 

Zu § 6: 

Die im letzten Satz des Abs. 1, vorgesehene 
Anderung dient der Verdeutlichung der Be­
stimmung. Das lBinzelstimmrecht soU auch dann 
nicht Anwendung finden, falls die Mehrheit von 
mehreren Gebietskörpersmaften erreicht wird. 

Hinsichtlich der Bestimmungen über das 
Stamm- oder Grundkapital soll für gemein­
nützige Bauvereinigungen im Verhältnis zum 
Gesetz über Gesellsmaften mit beschränkter Haf­
tung und zum Aktiengesetz eine Sonderregelung 
nur dahingehend bestehen, als das Mindestkapital 
voll eingezahlt sein muß. Di·e Höhe des Mirtdest­
kapitals richtet sich nach den einschlägigen Vor­
smriften der genannten Gesetze. 

Zu § 7 Abs. 1 und 2: 

Die vorgesehene Formulierung verdeutlicht, 
daß die Hauptaufgabe einer gemeinnütZiigen Bau­
vereinigung in der Errimtung von Wohnraum 
und in der Verwaltung der von ihr geschaffenen 
Wohnungen zu erblicken ist. Um jeden Zweifel 
auszuschließen, wurden in einem eigenen Absatz 
jene Einheiten zusammengefaßt, die eine gemein­
nützige Bauvereinigung über den von ihr selbst 
errimteten Bestand hinaus Nerwalten darf. 

Zum Inhalt der Verwaltungstätigkeit vertritt 
der Ausschuß die Auffassung, daß gemeinnützige 
Bauvereinigungen in die Lage versetzt werden 
soUen, die laufenden Instandsetzungs~ und In­
standhaltungsarbeiten aum selbst durchzuführen. 
Dem Begriff "Hauswerkstätten" sind auch Werk­
stätten außerhalb des Verbandes einer Wohnhaus­
anlage oder Siedlung dann zuzurechnen, wenn 
die Einrichtung solcher Werkstätten nach Art 
und Umfang des Wohnungsbestandes einer ge­
meinnützigen Bauvereinigung gerechtfertigt er­
scheint. 

Zu § 7 Abs. 3: 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die Z. 4 
des § 7 Abs. 3 der Regierungsvorlage zu streichen 
ist, weil die in dieser Ziffer umschriebene Tätig­
keit, nainilich der iEnwerb v·on Wohnlhäusern, den 
Remtsgeschäften des Abs. 3 Z. 7 der Regierungs­
vorlage, nunmehr Z. 6, zuzuzählen 1st. Aller­
dings wird die nicht bloß vorübergehende Ver­
waltung von Wohnungen mit einer Nutzfläme 
von mehr 'als 150 m 2 der Zustimmung der Lan­
desregierung gemäß § 7' Abs. 4 der Regierungs­
vorlage bedürfen. 
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'Zu § 7 Abs. 3 Z. 2: 

Die Formulierung zu Z. 2 des Abs. 3' bringt 
zum Ausdruck, daß die .Emrichtung von Geschäfts­
(Büro-, Amts-)räumen in Verbindung mit der 
Hauptaufgabe der gemeinnützigen Bauvereini­
gungen erfolgen muß. Der Ausschuß ist der Auf­
fassung, daß eine Beschränkung dieser Tätigkeit 
,auf Geschäftsräume bestimmter Art, wie etwa 
auf solche, die der Befriedigung des täglichen 
Bedarfs oder einem bestimmten Personenkreis 
dienen, den heutigen wirtschaftlichen Gegeben­
heiten nicht entspricht. 

In die B.erechnung der Gesamtnutzfläche sind 
<tie Nutzflächen sämtlicher Wohnungen und Ge­
'schäftsräume einschließlich von Einstellplätzen 
(Garagen) und Abstellplätzen einzubeziehen. 

:Zu § 7 Abs. 3 Z. 4: 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die von 
den gemeinnützigen Bauvereinigungen errichteten 
'Oder verwalteten Gemeinschaftseinrichtungen, die 
den Bewohnern dieser B,aulichkeiten dienen, auch 
v~n den gemeinnützigen Bauvereinigungen be­
tneben werden sollen. Hingegen soll der Betrieb 
von Gemeinschaftseinrichtungen, die auch der 
AUgemeinlheit dienen, durch geineinnütz~ge \Bau­
Verelll1gungen dann ausgeschlossen sein, falls 
Rücksichten der Gewerbeordnung entgegenstehen. 

Zu § 13 Abs. 2: 

Dazu wird bemerkt, daß der Herstellungsauf­
wand für Einstellplätze (Garagen), Abstellplätze 
wie auch für Gemeinschaftseinr1chtungen in den 
für die Baulichkeit aufgewendeten Baukosten ent­
-halten ist. 

'Zu § 14: 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß im Falle 
der Schaffung eines allgemeinen Wohn- und Miet­
-rechtes dessen Bestimmungen über den Auftei­
lungsschlüssel auch für den Bereich des Woh­
nungsgemeinnützigkeitsgesetzes gelten sollen, so­
weit sie da,s Kcostendeckungspl'inz1ip nicht durch­
brechen. 

Weiters wird die Meinung vertreten, daß die 
gemäß Abs. 1 Z. 7 verrechen:ha:ren Kosten dort, 

--wo es technisch möglich und wirtschaftlich ver­
tretbarist, nach dem tatsächlichen Verbrauch den 
einzelnen Bestandobjekten zugerechnet werden 
soUen. 

Für die Entrichtung der Säumnisgebühren, das 
sind insbesondere Verzugszinsen aber auch Stun­
dungs:vinsen, gelten bei nicht rechtzeitiger Le-i­
ostung des Entgelts oder von Teilen desselben die 
allgemeinen Regeln des Zivilrechts. 

Zu § 14 Abs. 1 Z. 3 und 5: 

Unter den in Z. 3 angeführten Eigenmitteln 
sind im Hinblick auf § 13 Abs. 2 und § 14 erster 

Satz jene Mittel der Bauvereinigung zu ver­
stehen, die zur Finanzierung des Bauvorhabens 
einschließlich der Grundstückskosten aufgewendet 
wurden. Ebenso sind die in Z. 5 genannten Be­
träge streng objektbezogen. 

Zu § 14 Abs. 1 Z. 7: 

Dem "Betrieb" gemeinschaftlicher Anlagen ist 
auch die Betreuung, wie etwa die laufende Pflege 
von Grünanlagen, zuzurechnen. 

Zu § 14 Abs. 4: 

Der Ausschuß ist der Auffassung, daß die zur 
Tilgung und Verzinsung von Sukzessivdarlehen, 
durch die das Entgelt für einen bestimmten Zeit­
r~um gesenkt wurde, zu leistenden Beträge durch 
dIe Regelung des Abs. 4 nicht berührt werden. 
Dies wird durch die Einfügung der Worte "un­
beschadet der Bestimmung des Abs. 3" zum Aus­
druck gebracht. 

Zu § 14 Abs. 6: 

Bei der Berechnung des Entgelts sind nach Auf­
fas·sung des Ausschusses jene Verhältnisse als orts­
übllichzugrunde :zu legen, die im Durch­
schnitt bei nicht gewerblich genützten Einstell­
plätzen, Garagen und Abstellplätzen bestehen. 

Zu § 15 Abs. 2: 

Bei der Erlassung dieser Verordnung wird 
darauf Bedacht zu nehmen sein, daß bei der Er­
richtung von Eigentumswohnungen die Berech­
nung einer Rücklage möglich sein soll, die dem 
gleichen Zweck dienen soll, wie die Rücklage im 
§ 14 Abs. 1 Z. 8 und Abs. 4 Z. 4. 

Zu § 17 Abs. 2: 

Durch die vorgesehene Formulierung ist si­
chergestellt, daß dem Ausscheidenden das zur 
Gänze zufällt, was die Bauvereinigung vom 
Nachfolgenden erhält. Durch den zweiten Satz 
ist gewäJhrleistet, daß dem lAus scheidenden bei 
Vertragsabschluß bis zum Ablauf von drei Mo­
naten ein im Verhältnis zu Abs. 1 durch Auf­
wertung erhöhter Betnagzusteht. 

Zu § 19: 

Unter den. Einnahmen aus der Vermietung 
oder überlassung von Dach- oder Fassadenflä­
chen zu Werbezwecken sind die um die darauf 
bezughabenden Ausgaben verminderten Einnah­
men zu verstehen. 

Zu § 20: 

Mit der Verwendung des Begriffs "Aufhebung" 
im Sinne der Terminologie des 25. Hauptstückes 
des ABGB, § 1118 und auch § 1116 a erster Satz, 
wird deutLich gemacht, daß die Beendigung der 
Mitgliedschaft zur Bauvereinigung durch die Ge­
nossenschaft wirksam den Nutzungsvertrag auf-

2 
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hebt. Ist wegen Vorliegens wichtiger Gründe 
vom gleichen Gewichte, wie jene des § 19 Mie­
tengesetz, die Aufhebung wirksam geworden, 
hat die Genossenschaft den Anspruch auf Räu­
mung durch Räumungsklage, wie in den F~llen 
des § 111 8 :ABGR, geltend zu :machen. Bestreitet 
der Nutzungsberechtigte das Vorliegen eines 
wichtigen Grundes, stehen ihm als Rechtsbehelfe 
die Bestreitung der Räumungsklage oder die 
Feststellungsklage offen. 

Zu § 21: 

Diese _ Vorschriften wurden vor Beschlußfas-
,sung des Konsumentenschutzgesetzes im Aus­
schuß festgelegt. Die Bestimmungen des Konsu­
mentenschutzgesetzes konnten daher nicht -be­
rücksichtigt werden. 

Zu § 22: 

Um j,edem ,einzdnen Mieter oder Nu!zungsbe­
rechtigten einer gemeinnützigen Bauvereinigung 
sowie auch Wohnungs eigentümern, die Vertrags­
partner einer Bauvereinigung sind, die Möglich­
keit zu geben, das Entgelt, den zurückzuzahlen­
den Baukostenbeitrag sowie den Preis im Rechts­
weg überprüfen zu lassen, wurden eigene Ver­
fahrensbestimmungen geschaffen, die im wesent­
lichen dem § 24 Mietengesetz und dem § 26 
Wohnungseigentumsgesetz 1975 nachgebildet 
sind. DadurCh erscheint gewähdeistet, daß einer­
seits durch das Außerstreitverfahren, wobei auch 
die Schlichtungsstellen eingeschaltet werden, das 
Kostenrisiko verringert, andererseits aber auch 
eine überprüfung ohne triftigen Grund hintan­
gehalten wird. Hiefür von ausschlaggebender Be­
deutung ist die Forderung nach kurzer Angabe 
der Berechnungsmängel (§ 226 ZPO), die Ras­
sung eines gesondert anfechtbaren Beschlusses 
und die Befristung der AntragsteIlung. Abs. 4 
Z. 1 nimmt durch die Verwendung des Begriffes 
"betroffener Vertragspartner" darauf Bedacht, 
daß auch unter Umständen nur die Zulässigkeit 
des nach § 14 Abs. 6 bestimmten Entgelts strittig 
ist. In diesem Fall ist nur der betroffene Gara­
genm~eter Partei. 

Zu § 24: 

Der Ausschuß ,vertritt die Auffassung, daß die 
Verordnung nach § 23 Abs. 2 nähere Richtlinien 
über die Ausbildung und die Art des bisher aus­
geübten Berufes als Voraussetzung für die Tätig­
keit der mit der Geschäftsführung von Bauver­
einigungen zu betrauenden Personen zu enthal­
ten hat. Insbesondere werden Vorschriften vor­
zusehen sein, die eine kontinuierliche Ausbildung 
solcher Personen gewährleisten. 

Zu § 26: 

Bei der Regelung des Ausmaßes der Dienst­
bezüge, der Reisegebühren und Ruhegenüsse von 

Mitgliedern- des Vorstandes einer Genossenschaft 
oder einer Aktiengesellschaft oder von Geschäfts­
führern einer Gesellschaft mit beschrärikter Haf-­
tung und Angestellten soll lediglich eine Ober­
grenze, das heißt der zulässige Höchstsatz, fest­
gesetzt werden. Bei Binzel- und Sonderverträgerr 
besteht innerhalb der gegebenen Bandbreite Ver­
tragsautonom,ie. 

Zu § 30 Abs. 1: 

Die Änderung im Ahs. 1 stellt die Gebühren­
freiheit der g.emeinnütz~gen rBauvere'inigungen für 
die das Untemehrmen betrejfenden Eintragungen 
:m Handels- oder Genossenschafosregiste,r sicher. 

Der Ausschuß hält \Zum Umfang der Gebühren-­
freiheit nach A1:>s. 1 follgendes fest: 

Die im Abs. 1 gewährte persönliche Gelbühren­
freliiheit der IBauve'reinigungen ,ers,treckt sich nicht_ 
auf die gemäß '§28 ilit. :b GJGOOGes. 1962 beste­
hende Gebiihl'enpflicht .der iDadehensgeber. Da in 
den Darr:lrehens,vell'trä.gen aber ,re,gelmäßig verein­
ban wir:d, daß der DarJehensge!ber privatrechdich 
berechtigt ist, die ihm gegenlÜlber fäl1lig rwerdenden 
Gerich'~gebÜ'hren auf die 'Bauverernigung als Dar­
lehensnehmerinzu überwä.lzen, sind auch Vor­
kehrungen geboten, die sicherste1len, daß diese­
wirtschaftliche Belas'tung ,der Bauvereinigung in 
den Fä'l'len nicht eintritt, in denen die Bauver­
einigung das Da:r'lehen zur Finanzierung der Bau­
kosten von Wohnungen veI1W'endet hat, die zur 
Befriedigung des dauernden Wdhnbedürfnil'ises 
von Inländern dienen (v,gl. Albs. 3). Da das Vor­
liegen dieser Vorausse-ozun'gen in der Regel erst. 
im Zeitpunkt des B,ezug,esder Wohnungen beur­
teilt werden kann, bietet sich hiefür ,das auf den 
EinzeJfabl abgestellte VeI'farhren über dieStun­
dung bzrw. den Nachl'aß der Ger,ichtsgelbühren 
(§9 GEG 19(2) an. In diesem Vertahren kanIT. 
auf Antng ,gepl1üft wer,den, ob bzw. in welchem 
Umfang die -Bauverein'igung das gerwahrte Dar­
lehen 'Zur Befriedigung der oben genannten Inter­
ess,en verwendet hat, und sodann ,ein Nachlaß' 
bewilligt werden, der den in der iEinräumung 
der persönrlichen GebÜ!hrenfre1heit zum Ausdruck 
kommenden öffeITtJIichen IntereS/sen Rechnung 
trägt. 

Zu § 39 Abs. 12 und 13: 

Soweit außerihalJb des Ülbe.rgangsr-echtes gemäß' 
§ 39 RechtSfoLgen an den Bezug der Baulich­
keitgeknlÜpft rwerden (z. B. § 17 Arbs. 4, § 21 
Abs. 2, § 22 Abs. 3), ,gi,k die dwrch § 39 Ahs. 12 
getroffen.e !Begriffsbestimmung siimgemäß. 

Durch den Tatbestand "Eigentümer eines Si,ed­
lungshauses" iW'ird kLa'rgeswllt, daß diese Über­
gang~best.immung nicht in Konkurrenz zu den 
auf WohnungseigentumsibegrundUll!g gerichteten 
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R'egelungen ,der §§ 24 AJbs. 2 erster Satz und 29 rat wOllle dem an ig es chI 0 S s ·en enG e 5 et z- . /. 
Albs. 2 Z. 2 WohnungseigentUlIll~esetz 1975 tritt; e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 

erteilen. 
Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Bau­

:tenaus;schuß somit den An t rag, der Nationa,l-

Ing. Willinger 
Berichterstatter 

Wien, 1979 02 27 

Regensburger 
Obmann 

.;. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXX über 
.-die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen 
'(Wohnungsgemeinnützigkeitsgeseti - WGG) 

Der Nationalrat hat beschLossen: 

,ARTIK:EL I 

'Gegenstand und Anwendungsbereich des Gesetzes 

§ 1. {I) Bauvereinigung.en in den Recht·sfol'men 
einer Genossenschalft, einer Gesellschaft mit be­
schränkter H:l!ftung und .einerAktiengeseHschaft, 
,die ·iJhren ISioz im ,Inland h:l!ben, sind von der 
Landesre.giening als gemeinnüozLg anzuerkennen, 
wenn sie die in ·den iBestimmung,en dieses Bundes­
gesetzes ,vorgesehenen Bedingungen ,erftüllJen. 

(2) Bauv.ereinigungen, die aUif Grund dieses 
:Bundesgeseozes ah geaneinnriiozig anerkannt wur­
den, haibeni!hre Tätigkeit unmitote1bar auf die 
EDfü'Uung dem Gemeinwohl ·dienender Aufgaben 
des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten, 
ihr Vermögen .der EnFüllurug solcher Aufgaben 
zu ,widmen und ~hren Geschäftsbetrieb regel­
mäßig pDÜfen und überwachen zu lassen. Auf 
.gemeinnützige Bauvereinigungen finden die Be­
·stimmungender Gewerheo1'1dnung 1973, BGBL 
Nr. 50/1974, k'eine Aruw,endung. 

(3) Die nach .diesem 'Bundesges,erz a,ls gemein­
:nüozig aneDkannten Bauv.ereinigungen gelten in­
~soweit alls gemeinn'Ützig ljm Sinne der §§ 34 ff. 
,der HAO, BOB!. Nr. ,194/196,1, aLs sie 

1. Geschäifte der in § 7 :AJbs. 1 Ibis 3 :bezeich­
neten Al't tätigen, wobei diese Geschäfte 
wi,e ein wil'tscha:ft!1icher Geschäftsbetrieb nach 
§ 45 lAibs. 2 der !MO zu behandeln sind, 
oder 

.2. außerhaffib .der unller Z. 1 faUenden Ge­
schäfte Kapitalvermögen verzinslich anlegen 
oder unlbewegliches Venmögen v,ermieten, 
verpachten oder in sonst1ge Nuozung geben. 

Begriffsbestimmungen 

§ 2. 'Im Sinne der rBestiJmmungen dieses Bundes­
g·esetzes ,gelten: 

1. als Errichtung die wirtschaftlliche und tech­
nische Vorbereitung der ~aulich:keiten, wobei 
die V,erfassung :vonPlänen 'für die Einrei­
churug heider Behörde und die Ausfiih­
rungsarbeiten von den Ihiezu befugten Per­
sonen rvor:z:une.htmen sind, die überwachung 
.der AusfÜlhrungsarheiten, die VornaJhme der 
Kostenaibrechnun~en und Durchführung der 
damitzus<limmen!hängenden Verwa1ltungsar­
beiten; 

2. als normale Au~stattung eine solche, bei der 
die Gesamtausstattung, insbesondere die Aus­
stacttungder Räume m'it Koch-, Heiz- und 
B,a,degerlegenheiten, .zwar den E·rfo·rdernissen 
,der Haushaltsfülhrung und Hygiene ent· 
~pricht, hinsichtlich des iBaukostenaufwandes 
unter Beda·chtnahme auf eine einwandfreie 
Ausführung, 'inS:besond,ere hinsichtlich des 
SchaLl-, Wä11IDe-, IFeuchtl.glkeits- und Ahgas­
schutz'es, nach ,dem jewdUgen Stan,d der 
Technik jedoch gl'öß·te Wirtschalfdichkeit ge­
währI.eistet eI1scheint; 

3. als Heim ein lS,oIlches ·der im ,§ 2 Albs. 1 Z. 5 
h1s 7 des Wohn!bauförderungsgesetz,es 1968, 
'BGlßil. Nr. 280/1967, bezeichneten Art. 

Bedarf 

§ 3. (I) Die Bauyer~inigung muß einem Bedarf 
entsprechen. 

(1) Ein Bedarf .ist ·als geg'elben anzunehmen, 
wenn in dem örtlichen GeschäJtSlbereich der Bau­
verein~gung ,eine Nachfrage nach Wohnungen 
besteht und diese NachJfrage nicht ·dul'ch be­
stelhende gemeümünzig,e iBauv.erein'igungen befrie­
.digt werden kann. iEin Ibes'telhendes Wohnungs­
unternehmen muß na~ seinem Aufhau und seiner 
wirtschMtlichen LeistungSifähigkeit' als geeignet 
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ersmeinen, einen entspremenden Beitrag zur Be­
friedigung dieser Namfrag,e ,zu leisten. 

Satzung 

§ 4. Der Genoss,ensma,ftsvertrag, der Gesell­
sma.ftsvertrag oder die Sa'tZung muß di,esem Bun­
desg~etz entspremen und den örtlimen Ge­
'smäft~bereim festlegen. 

Zugehörigkeit zu einem Revisionsverband 

§ 5 .. ~1) D'ie Bawvereinigung hat ohne Rück­
simt auf die RemtSiform, in der sie errichtet 
wurde, einem' gemäß ,den Bestimmungen des 
Gesetzes vom 10. Juni 1903, betreffend die Revi­
sion der El'wenbs- und 'Wirtsma.ftsgenossenschaf­
ten und anderer Vereine, RGiBL Nr. 133, und 
der Genossensmaftsnovdl.e 1934, BGBL 11 
Nr. 195, anerlkannten Revislonsverband anzu­
gehören, dessen Täti~keitsiber,eim sim auf das 
gesamte Bund,esgebiet el1Streckt und dessen Sat­
zung vorsieht, tdaß ·die ,Aufnahme einer aIs ge­
meinnützig anerikannten Bauvereinigung nimt 
abgelehnt werden :kann und die Prüfung aum 
die iEinhahung der ;Bestimmungen dieses iBun­
desgesetzes ,einsmließt. Unter diesen Vorausset­
zung,en kommt einem RevisiollJSverband hinsimt­
lim der GelbiiJhren- und AlbgaJbenoefreiungen 80-

w''ie der lBestimmung Ülber die Nimtanwendung 
der Gewerlbeordnung 1973 die Remtsstellung 
einer gemeinnützigen Bauvereinigung zu. 

{2) Der Bundesminister für Bauten und Temnik 
kann durm Verordnung Prufungsrimtlinien er­
Ltssen, die RegeilungenÜlber den Gegenstand, die 
Durchfiiihrung 'und die Au~ertung der Pr,iilfung, 
insbesondere V'Orsmdften Ülber die Feststellung 
der wirtsmaftilim,en VeI'lhält.nisse unld der Or,d­
nungsmäßigJkeit ·der Gesmä:fugebarung, die Vor­
ber,eitung und ,den Verlauf der PflÜfung sowie 
die Art und den Umfang der lBerimterstattung 
zu enuhalten haben. In der Verordnung ist 5ns­
bes()ndere die ,Prüfung Ider Einhaltung des gesetz­
limen WinkungSlbereimes der lBauv,ereinigung v()r­
zusehen. Vor Edassung der v'emrdnung is,t aum 
jeder gemäß :Albs. 1 anerkannte Revisionsver,band 
anzuhören. 

Mindestanzahl der Genossensmafter und Mindest­
kapital 

§ 6. (1) Der GesmälÜsa'nteil an einer Bau­
vereinigung inder Remtsform einer Genos'sen­
sma.ft muß mindestens 300 S!betragen und muß 
voitl eingezahlt s,ein. Die Zaih'l Ider Genossen­
smalter hat mindestens 60 zu betragen. Kein 
Genoosensma,f.ter ,darf ,über mehr als eine Stimme 
in der Generailvers,amrnlung v,eIfügen, ~ern die 
GesmäfDsanteile nimt mehrheitlim ~m Eigentum 
einer oder mehrerer Gelbiet~körpersmaften stehen. 

(2) Das Mindeststammkapitail einer Bauv,ereini­
gung in der Rem'tsform ,einer GeselJsmalt mit be­
smränkter Haftung ~()wie das Mindestgrundtkapi-

tal einer Bauvercin:igung in der Remtsform einer 
A:ktiengeselasmaft muß votl eingezahlt sein; Die 
Aktien müssen auf Namen lauten. Die Um­
wand1ung di~ser AIktien in Inhaheraktien muK 
im Geseil1smaftwertrag ausgeschl~sen sein. 

(3) Die übertragung von Gesmäftsanteilen an 
einer GeseH5malt mit besmränkter Haftung oder 
die Übertragung von 'Aktien muß an die Zu­
stimmung des Aut5imtsrates g,ebunden sein. 

Geschäftskreis 

§ 7. (1) Die iB'auvereiniigung :hat sim nam ihrem 
Genossensmaftsvertrag {Gesdlsmafuvertrag, Sat­
zung) und tatsäm'Lim mit der Errimtung und 
Verwaltung von WoIhnung.en mit ,einer Nutz­
fläche von hömstens 150 m 2 mit normaJer Aus­
stattung, von Eig,enhe]men mit höchstens 2iwei 
Woihnuno-en ,dieser A:rt und von He'imen im 

., 'h ei·o-,enen Namen im Inland !Zu !befassen und l' r' 
Eigenkapital vormfu,m1im für diesen Zweck ein­
zU5etlzen. Die Verwaltung smließt die !Instand­
hailtung und Instandsetzung samt 'der Einrimtung 
v()n Hauswerkstätten rzur iDurmführung buf,en­
der kleinerer Instandha.ltungs- un,d Instandset­
zun~saI"beiten im Umf'ang des nötigen Bedarfs 
sowie die Veribesserung mit .ein. 

(2) Die Verwahungerstreckt sim aum auf 
Wohnhäuser, Eigenheime, Wohn-, Geschäfts- und 
Bümräume, Gemeinsmaftseinrimtungen, Einstell­
plätze (Garagen), Albstehlpllätze oder Heime, 
welme von einer gemeinnrütz~gen BaUivereinigung, 
einer Gebietskörpersma:ft oder einem Unterneh­
men ,das mindestens zu 50 v. H. ~m Eigentum 
eine; GebietSlkörpersmaft steJht, errichtet oder 
erworben wurden. 

(3) Die B'auvereinigung hat überwiegend die 
in Abs. 1 und 2 genannten GesmäJte zu betrei­
ben. Neben diesen Gesmäften darf die Bawver­
einigung un:besmadet des Albs. 4 namfolgende 
Gesmä.fte im In;lan.d 'betreiJben: 

1. die Errimtung von WOihnung,en und Eigen­
heimen im Sinne des ,Albs. 1 sowie v()n 
Heimen im fremden Namen; 

2. die Errimtung 'Von Geschäftsräumen ~ eige­
nen oder fremden N:lJmen im Zuge der Er­
richtung von Wahnungen, Eigenlheimen oder 
H~imen, sofern die Nutz1läch·e (§ 16) aller 
Gesmäftsräume eines Bauvorhabens ein. 
Dritte'l der Gesamtnutzfläme nimt über­
steig,t oder, faNs ein dieses Maß überstei-­
,o-ender ,Anteil an GesmäJftsräumen baube­
Ihördlim vorge,smrieben ist, die Nutzflächen 
der WoIhnungen übel'Wiegen; 

3. die Errimtung von EinsteL1plätzen (Gar:agen) 
.oder Abstel1plätzen im eigenen oder fremden 
Namen, soweit sie ÜJberwie~en:d zur Befrie­
digung des Bed:lJnfs der B,enützer der in 
Albs. 1 oder in diesem Absatz genannten.. 
Räurrdichkeiten dienen; 

1220 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 20

www.parlament.gv.at



1220 der Beilagen 7 

4. ehe Errichtung, Erwel1bung und den Betrieb 
von Gemeinschaftseinrichtungen, die den Be­
wohnernder von der Bauvereinigung er­
richteten oder ·verwallteten Wohnungen' die­
nen, einschließlich der v,on der Bauvereini­
gung zur V erwalltung henöt~gten Räumlich­
keiten SOfW~e die Errichtung und Erwerbung 
von Gemeinschaftseinrichtungen zur Befrie­
digung des BedJarfs der Wohnbevölk.erung, 
soweit .der lBetrieb dieser Einrichtungen nicht 
den Bestimmung.en der Gewerbeordnung 
1973 unteriliegt; 

5. die übernahme von Assanierungen und Auf­
:gaben nach dem Stadterneuerungsgeset:z, 
BGB!. NI'. 287/1.974; 

·6. a.lle Re chtsg,eschälfte, die mit der Errichtung, 
Erwerhung, Finanzierung und überlassung 
ihrer Bauten und IAnlagen in dem Üiblichen 
RaJhmen ordnungsmäß~ger Wdhnungswirt­
schlaft zusammenhängen, insbesondere den 
Erwerb, die Belastung und übertugung von 
Grunds,tücken und Baurechten oder die Ein­
räumung des Wdhnun~seigentums und die 
Aufnaibme von Zwischenkrediten und Bau­
dar11ehen; 

. 7. die Enugegennahme lYon Geldern von Genos­
senschaftern, Gesellschaltern und Aktionär.en 
auch in Form von Dartlehen, Einlagen urud 
dergIeiffien; 

.8. den El"Werib von Baustoffen und AUSlStat­
tung~gegenständeri, die zur Errichtung von 
Baul'ichkeiten gemäß Abs. 1 und den Z. 1 
und 2 dieses Absatzes oder zur Instand­
ha.ltung, LnstaI1dsetzuI1g und' Verbesserung 
von verwalteten Biaulichkeiten bestimmt 
,sind; 

9. die Beteiligung an gemeinnütz~gen Bauver­
einigungen sowi,e die Mitgliedschaft bei Ver­
einigungen, deren Tätigkeit auf die Fö.rde­
rung des Wdhnungs- und Siedlungswesens 
gerichtet ~t; 

10. die Beteil1gung an Kreditunternehmungen 
in der Rechtsfol1mder Genossenschaft mit 
beschränkter. Haftung, soweit sie im ge,ge­
beuen 'Falle zur K,reditlbeschaffung für die 
Bauvereinigung erlol"derlich ist, sowie die 
'Bete~ligung an Bauspa1'lkassen und den Aib­
schlluß von Bausparve.rträgen aLs. Bausparer; 

J 1. die Einrichtung von Stellen, die sich uuen t­
geltlich mit der Auskunftserteilung über 
Bauv'Orhaben Ulld über bestehende Bauten 
gemeinIllÜtz1ger Bauvereirrigungen und mit 
der Information ,"on Wiohnungsuchellden 
und Wohmmgsinha:bern (Mitgliedern) über 
.rechtlliche, technilsche und finanzielle Belange 
hefassen. 

(4) Andef1e jm Rahmen ordnungsmäßiger Wirt­
·.schaftsführung n'Otwendig wel1dende Geschäfte 
einer Bauvereinigullg aIs die in den Abs. 1 his 3 
:angeführten bedürfen der Zustimmullg der Lan-

desregierung. Der Beteilligung einer gemeinnüt­
zigen Bauvereinigung an anderen als den in 
A!bs. 3 Z. 9 und 10 angeJiührten Unternehmungen 
darf die Landesregierung nur zustimmen, wenn 

1. dies zur Durch!fiülhrung der Aufgahender 
Bauvereinigung ,erforderlich ist, 

2. die Unternehmung in der Rechtsform einer 
Kapita.lgeserIschaft errichtlet ist und 

3. das Kapital der. Bauvereinigung durch die 
Becei'ligung nicht Üibermäßig gebunden wird. 

{S) Hat eine Bauvereinigung Wohnungen im 
eig.enen N a.men ta'tsäc1:rlich ,eflrich·tet und muß sie 
diese Tätigkeit später wegen Fehlens der wirt­
schaftlichen Voraus~etzul1;gen {Wohnungsbedad 
oder Finanzierungsmöglichkeit) zeitweise ·einstel­
len, so ha·t sie hei der Landesregierung einen 
Antlug auf Bewilllig,ung .der Unterbrechung der 
Bautätiglkeit einzubringen. Die Landesregierung 
kann nach Anhörung der nach dem Sitz der 
Bauv,erein~gung zuständigen Finanzhndesdirek­
tioneinen Zeitraum von höch·stens fünf Jahren 
f<lstlegen, inneihafib dessen die Bautätrgkeit unter­
bl"Üchen werden ·dia·rl. ~ 

Personenkreis 

§ 8. (1) Eine Bauvereinigung darf die über­
lassung von Wohnungen zum Gebrauch und die 
Obenragung des \Eigentums 'Oder die Einräu­
mung des W'OIhnung.seigentums nicht auf bestimm­
te Personen, ,eine bestimmte Anza·hl von P.ersonen 
oder einen bes·timmten Personenkrei,s beschrän­
ken. 

(2) Eine zulässige Beschränkung liegt jedoch 
vor, wenn 

1. ein'e Bauvereinigung ihre Tätigkeit auf Ange­
hörige bestimmtler Unternehmen (Betriebe) 
oder eines :bestimmten Berufes beschränkt, 

2. ,eine BaUIVueinigung sich verpflichtet, gegen 
die Gewährung von a;ngemessenen Finan­
.zierungShilfen Wohnungen zur Benützung 
durch die in Z. 1 g,enannten Personen zur 
V,errfügung zu haken, 

3. eine Bauvereinigung in der Rechtlsf'Orm der 
Genossenschaft Wohnungen aussch,ließlich 
.iJhren Mitgliedern ü:berläßt 'Oder 

4. eine ißauvereinigung eine bestimmte Anzahli 
von Wohnungen an Personen übedäßt, die 
von einer Geb~etskörperschaft namhaft ge­
macht weI'den. 

Unabhängigkeit von Angehörigen des Baugewer­
bes 

§ 9. (1) Die Bauvereinigung Idarf nicht unter 
dem überwiegenden Einfluß lYon juristischen oder 
naoüdichen Personen oder deflen nahen Ang,e­
hörigen oder von Personeng.eseNsch:aften des Han­
delsI'echtes stehen, sofern diese ein Unternehmen 
des 'Baugewer'bes, der Bauindustrie, der Baumate­
rialienerzeugun,g oder des BaumateriaLien>handels 
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oder sonstige Geschälfte ftürden Wohnungsbau (6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 gelten 
betreiben oder das Gewerbe eines 1mmohillien- nicht für Bauvereinigungen von Unternehmen 
maklers,das der Immobiili.env,eliWailtuIlJg oder der im Sinne des Abs. 1, die ihre Tätigkeit auf die­
PersonaiLkredillverniittlung im Sinne der Geweribe- Errichtung von Wohnungen für Dienstnehmer 
ordnung 1973 ausüben. Das gleiche ,gilt für P,er- des eigenen Unternehmens beschränken. Gemein­
sonen, die haup~beruf1ichaufeinem einschllägigen nützige Bauvereinigungen, Gebietskörperschaften 
Fachgebiet ,die Tätigkeit eines selbständigen Ziv~l- und juristische Personen, deren sich Gebietskör­
technikers ~m Sinne des Z~viltechniker,gesetzes, perschaften zur Verwaltung ihrer Beteiligungen 
BGB!. Nr. 146/1957, ausüben .sowie für deren bedienen, zählen nicht zum Personenkreis gemäß 
nruhe Angeihörige. Die Bestimmung des ersten. Abs. 1. 
Satzes giilt auch hinsichtJlich von juristi<schen oder 
natürlichen Personen sowie für deren nahe Ange­
hörige sowie hinsichtlich von Personeng,ese,Dlschaf­
ten des Handelsrechtes, die an einem Unter­
nehmen (Gewer:be) im Sinne des ersten Sa-tzes, 
zutreffendenfalls zusammen mit einem nahen 
Angehörigen, zu mehr aIs einem Viertel betei­
ligt oder Mitglieder eines Organes oder leitende 
Angestei1llte eines -SIOlch,en Unternehmens (Gewer­
bes) sind. Alls nahe Angehörige sind der Ehegatte 
und Personen anzus.ehen, die mit eine-r dem 
l'eTsonenklreis dieses Absatzes zuzuzä<h1.enden na­
türlichen :Person -in _gerader Linie oder im 
zweiten Grad der Seitenlinie veliWandt ode,r in 
gerader ,Linie verschwägert sind, im Verhältnis 
der WaJh\lkindschaJft swhen oder in einer ,in wirt­
schaftlicher Hinsicht ,gleich einer Eheeingerich­
teten Hausihalts~emeinschaft ilelben. 

(2) über-wiegender Einfluß 'liegt inS/besondere 
vor, fa'~ls Personen ~m Sinne des Abs. 1 in der 
Generatl- oder Hauptver,sarrnm'lung sowie im Vor­
stand oder Aufsichtsrat der Bauvereinigung ü:ber 
mehr als ein Viertel der Stimmen vel'f,ü,gen. 

(3) Die Bauvereinigung darf Rechtsgeschäfte ge­
mäß § 1 -Abs. 3 Z. 2 und ,§ 7 mit Mitgliedern 
ihres Vorstandes (Geschäftsführung) oder ihres 
Aufsichtsrates sowie mit Personen im Sinne des 
Abs.1, die an der Bauvereinigung mit Kapital­
einlagen beteiligt sind, bei sonstiger Rechtsun­
wirksamkeit nur abschließen, wenn der Auf­
sichtsratdem Vertragsabschluß mit einer Mehr­
heit von mindestens drei Viertel der stimm­
berechtigten Mitglieder zugestimmt hat. 

(4) Der Aufsichtsrat kann mi't B.eschluß, dem 
mindestens ~rei Viertel der stimmberechtigten 
Mitglieder zugestimmt haben, den Vorstand oder 
die Geschäftsführung ermächtigen, innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes summenmäßig begrenzte 
Geschäfte der im Abs. 3 genannten Art mit 
einer oder mehreren der im Abs. 1 genannten 
Personen abzuschließen. Der Beschluß ist nur so­
lange wirksam, als in den Aufsichtsrat kein neues 
Mitglied eintritt. 

(5) Rechtsgeschäfte der im Abs. 3 bezeichneten 
Art dürfen mit Personen im Sinne des Abs. 1, 
die dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat der 

Vermögensrechtliche Behand,lung der Mitglieder 

§ 10. (1) Vom jährlichen Gewinn darf insge­
samt nur ein Betrag ausgeschüttet werden, der, 
bezogen auf die Summe der eingezahlten Ge­
nossensdlaftsanteile (Stammkapital, Grundkapi­
tal), den Eckzinssatz gemäß§ 20 des Kredit­
weseIlJgesetzes, ißGB!. Nr. 63/197<;?, um nicht mehr 
als 1 v. H. übersteigt. überdies dürfen die Mit­
glieder (Genossenschafter, Gesellschafter) vermö­
gensrechtliche Vorteile nur in dem Umfang er­
halten, als diese als angemessene Gegenleistung 
für eine besondere von ihnen erbrachte geldwerte 
Leistung anzusehen sind. 

(2) Mit'glieder ,einer IBaUiverein~gung dürfen im 
Falle ihres Aussmeidens nimt mehr als die ein­
gezahlten Einlagen und ihren Anteil am ver­
teilbaren Gewinn erhalten. 

(3) Im Falle der Auflösung der Bauvereinigung, 
dürfen deren Mitglieder nimt mehr als die von 
ihnen eingezahlten Einlagen und ihren Anteil am 
verteilbaren Gewinn erhalten. 

(4) Als eingezahlt im Sinne der Abs. 1 bis 3 
gelten nicht die aus einer Kapitalberimtigung 
stammenden Beträge. 

Behandlung des Vermögens bei Auflösung der 
Bauvereinigung 

§ 11. (1) Bei Auflösung einer Bauvereinigung 
ist das nach Rückzahlung der Anteile an die 
Mitglieder verbleibende Restvermögen für 
Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesens zu 
verwenden. 

(2) Die Bestimmungen über die Verwendung 
des Restvermögens trifft die Landesregierung nach 
Anhörung . der Organe der zu liquidierenden 
Bauvereinigung, des zuständigen Revisionsver­
bandes und der nach dem Sitz der zu liqui­
dierenden Bauvereinigung zuständigen Finanz­
landesdirektion unter Bedachtnahme auf die Be­
stimmungen des Genossenschaftsvertrages (Gesell­
schaftsvertrag, Satzung). Der Rechtsträger, dem 
das Restvermögen zufällt, hat Rechte und Ver­
pflichtungen, insbesondere jene, die sich aus den 
§§ 14 und 17 ergeben; zu übernehmen. 

Bauvereinigung angehören, nicht abgeschlossen . Aufsichtsrat 

werden. Solch,e Rechts,geschäIte sind Techtsunwi1"k-1 § 12. Gemeinnützige Bauvereinigungen müssen, 
sam. sofern nicht schon in anderen Rechtsvorschriften; 
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,die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorgesehen 
ist, einen aus mindestens drei Mitgliedern beste­
henden Aufsichtsrat haben. 

Überlassung von Räumlichkeiten und Liegen­
schaften 

§ 13. (1) Gemeinnützige Bauvereinigungen 
haben für die überlassung des Gebrauchs einer 
Wohnung oder eines Geschäftsraumes aus dem 
Titel eines Miet- oder sonstigen Nutzungsver­
trages, für die Übertragung des Eigentums (Mit­
eigentum) an einer Baulichkeit oder für die Ein­
räumung des Wohnungseigentums an einer Woh­
nung, einem Geschäftsraum oder an Einstellplät­
zen (Garagen) und Abstellplätzen ein angemesse­
nes Entgelt (Preis) zu vereinbaren, das nicht 
höher, aber auch nicht niedriger angesetzt wer­
den darf,' als es zur Deckung der Aufwendun~ 
gen für die Bewirtschaftung der Baulichkeit und 
unter Berücksichtigung eines im Sinne der Grund-

, sätze des § 23 gerechtfertigten Betrages zur Dek­
kung der Kosten der Wirtschaftsführung der Bau­

'vereinigung sowie nach den Grundsätzen einer 
ordnungsmäßigen Wirtschaftsführung zur Bil­
dung von Rücklagen erforderlich ist. 

(2) Der Berechnung des Entgelts (Preis) ge­
mäß Abs. l' sind die für die widmungsgemäße 
Benützung der Baulichkeit aufgewendeten Bau­
kosten einschließlich notwendiger Rückstellun­
gen, die Grundkosten und die Aufschließungs­
kosten und sonstige Kosten, soweit sie für die 
Errichtung und Bewohnbarmachung der Baulich­
keit erforderlich sind, wie Bauverwaltungs- und 
Finanzierungskosten, zugrunde zu legen; hiebei 
sind die Grundkosten mit den Kosten des Grund­
erwerbs unter Bedachtnahme auf die in der 
'Zwischenzeit eingetretene Knderung des Geld­
wertes (§ 17 Abs. 4 ZJweit,er 'Satz) zuzüg1l:ich einer 

.Abgeltung für notwendige und nützliche Auf­
wendungen, höchstens jedoch mit dem Verkehrs­
wert zu berücksichtigen. Maßgebend sind die 
Verhältniss,e zum Zeitpunkt der ersten überlas­
sung des Gebrauchs, der übertragung des Eigen­
tums (Miteigentum) oder Einräumung des Woh­
nungseigentums. 

(3) Der Bundesminister für Bauten und Tech­
nik kann durch Verordnung Richtlinien erlassen, 
welche auf der Grundlage der vorstehenden Ab­
sätze und unter Beachtung der §§ 14 und 15 
nähere Bestimmungen für die Berechnung des 
EntgeJlts (Preis) zu enthalten haben. Dabei ist 
auch von durchschnittlichen Betriebsverhältnis-

:sen gemeinnütziger Bauvereinigungen auszugehen. 
Vor Erlassung der Verordnung ist auch jeder 
gemäß ,§ 5 Abs. 1 anerkannte Revisionsverband 
anzuhören. 

Berechnung des Entgelts 

§14. (1) Das angemessene Entgelt für die 
:Oberlassung des Gebrauchs einer Wohnung oder 

eines Geschäftsraumes ist mit der Besonderheit, 
daß bei einzelnen Betriebskostenartenund bei 
den Kosten für den Betrieb gemeinsChaftlicher 
Anlagen die Berechnung auch nach dem Ver­
hältnis der unterschiedlichen Nutzungsmöglich­
keiten erfolgen kann, unter Bedachtnahme auf 
§ 13 nach dem Verhältnis der Nutzflächen zu 
berechnen, sofern nicht zwischen der Bauver­
einigung und allen Mietern oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten einer 'lhulichkeit schriftlich ein 
anderer Aufteilungsschlüssel vereinbart wurde. 
Die vom ,Mieter oder sonstigen Nutzungsberech­
tigten vor Abschluß des 'Vertrages oder zu' die­
sem Anlaß zusätzlich erbr-achten Beiträge zur Fi­
nanzierung des Bauvorhabens sind bei der Be­
rechnung des Entgelts betragsmindernd zu be­
rücksichtigen. Bei der Berechnung des Entgelts 
dürfen angerechnet werden: 

1. ein Betrag für die Absetzung, für Abnüt­
zung, deren Ausmaß sich nach den Grund­
sätzen einer ordnungsmäßigen Wirtschafts­
führung bestimmt; weicht die Tilgung der 
Fremdmittel einschließlich der Darlehen aus 
öffentlichen Mitteln von der Absetzung für 
Abnützung ab, ist diese Tilgung anstelle der 
Absetzung für Abnützung anzurechnen;, 

2. die auf Grund des Schuldscheines (der Schuld­
scheine) vorzunehmende Verzinsung der 
Fremdmittel einschließlich der Darlehen aus 
.öffentlichen Mitteln; 

3. die angemessene Verzinsung der Eigenmit­
tel, wobei im Falle der Errichtung von Woh­
nungen, Eigenheimen, Heimen und Ge­
schäftsräumen die Zinsen den Eckzinssatz 
gemäß § 20 des Kreditwesengesetzes um 
höchstens 1 v. H. jährlich übersteigen dür­
fen; 

4.im Falle der Einräumung eines Baurechtes, 
der Bauzins; 

5. ein angemessener Betrag zur Bildung einer 
Rückstellung zur ordnungsmäßigen Erhal­
tung und für in absehbarer Zeit vorzuneh­
mende nützJiche Ver:besserungen geringeren 
Umfanges sowie zur Deckung der vom Ent­
gelt zu entrichtenden Umsatzsteuer, sofern 
sie nach Maßgabe des Art. XII Z. 2 des 
Bundesgesetzes über die Einführung des Um­
satzsteuergesetzes 1972, BGBl. Nr. 224/1972, 
nicht angerechnet werden darf; die Rück­
stellung darf zur Deckung der Kosten von 
Verbesserungsarbeiten nur dann verwendet 
werden, wenn die ordnungsmäßige Erhaltung 
gewährleistet ist; 

6. ein im Sinne der Grundsätze des § 23 ge­
rechtfertigter Betrag zur Deckung der Ver­
wal tungskO'sten; 

7. ein Betrag zur Deckung der sonstigen Be­
triebskosten im Sinne des Mietengesetzes, 
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BGBl. Nr. 210/1929, der Kosten für den 
Betrieb gemeinschaftlicher Anlagen sowie zur 
Deckung der von der Liegenschaft laufend zu 
entrichtenden öffentlichen Abgaben; 

8. Rücklagen im Ausmaß von höchstens 2 v. H. 
der Beträge aus Z. 1 bis 5 und 

9. die Umsatzsteuer gemäß dem Umsatzsteuer­
gesetz 1972, BGBl. Nr. 223, unter Berück­
sichtigung des Art. XII Z. 2 des Bundes­
gesetzes über die Einführung des Umsatz­
steuergesetzes 1972. 

Andern sich die der' Berechnung des Entgelts 
. zugrunde zu legenden Beträge, so ändert sich das 

Entgelt entsprechend. 

(2) Reicht die Rückstellung zur ordnungsmäßi­
gen Erhaltung auch unter Einrechnung der Ein­
na'hmen aus der Venmietunlg oder überlassung 
von Dach- oder Fassadenflächen zu Werbezwek­
ken zur ordnungsmäßigen Erhaltung der Bau­
lichkeit oder von Baulichkeiten, sofern diese hin­
sichtlich der Berechnung des Entgelts eine wirt­
schaftliche Einheit bilden, .nicht aus, so kann 
die Bauvereinigung oder mindestens ein Drittel 
der Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
bei Gericht zur Deckung des Fehlbetrages eine 
Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 Z. 5 be­
gehren. Das Gericht hat darüber zu entscheiden, 
von wann an und in welchem Umfang dieser 
Betrag erhöht wird und unter Bedachtnahme auf 
die wirtschaftliche Lage der Mieter und sonstigen 
Nutzungsberechtigten auf welche Zeit de~ er­
höhte Betrag zu entrichten ist; der Zeitraum 
darf aber zehn Jahre nicht übersteigen. Der er­
höhte Betrag ist für alle Mieter oder sonstigen 
Nutzungsberechtigten im gleichen Verhältnis zum 
bisher Geleisteten festzusetzen. Im übrigen gelten 
die §§ 6 Abs. 3 und 7 Abs. 4 und 5 des Mieten­
gesetzes sinngemäß. Vereinbarungen mit allen 
Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten 
über die Erhöhung des Betrages nach Abs. 1 
Z. 5 sind zulässig. 

(3) Beträge, die zur Tilgung und Verzinsung 
von rückzuzahlenden Eigen- oder Fremdmitteln 
zur Senkung des Entgelts gegeben wurden, sind 
bei der Berechnung des Entgelts betragsmindernd 
zu berücksichtigen und können ab dem Zeitpunkt 
der vereinbarten Rückzahlung nach Maßgabe der 
übrigen vertraglichen Vereinbarungen bei der 
Berechnung des Entgelts angerechnet werden. 

(4) Beträge gemäß Abs. 1 Z. 1 und 2, die 
nicht mehr zur Verzinsung und Tilgung von 
Fremdmitteln einschließlich von Darlehen aus 
öffentlichen Mitteln verwendet werden, können 
unverändert der Berechnung des Entgelts zu­
grunde gelegt werden. Diese Beträge sind· un­
beschadet ,der 'ß.estimmungdes A:bs. 3 

1. zur verstärkten Tilgung anderer noch aus­
haftender Fremdmittel, soweit Vertragsbe­
stimmungen dem nicht entgegenstehen, 

2. weiters zur verstärkten Tilgung von noch, 
aushaftenden Darlehen aus öffentlichen Mit­
teln zu verwenden, 

3. sodann für fünf Jahre der Rückstellung nach 
Abs. 1 Z. 5 und 

4. danach Rücklagen zuzuführen. 

(5) Unterliegt ein Objekt den Bestimmungen 
des Mietengesetzes über die Mietzinsbildung oder 
dem § 32 Abs. 8 des Wohnbauförderungsgesetzes 
1 %8 oder den auf.rechterhahenen Bestimmun­
gen des Wohnhaus-Wiederaufbaugesetzes, BGBl. 
Nr. 130/1948, über die iBerechnung des Haupt­
mietzinses oder dem Zinsstoppgesetz, BGBl.. 
N r. 132/1954, so richtet sich das Entgelt (Miet­
zins) nach den genannten jeweils in Betracht kom­
menden Vorschriften. 

(6) Das Entgelt für die Benützung von Ein­
stellplätzen (Garagen) und Abstellplätzen ist an­
gemessen, wenn es das ortsübliche Entgelt nicht 
überschreitet. Andern sich die in den nachfol­
genden Z. 1 und 2 angeführten Beträge, so än­
dert sich das Entgelt im Ausmaß der Verände­
rungen dieser Entgeltbestandteile. 

Das Entgelt ist zu verwenden: 
1. zur Deckung der Betriebskosten für jene 

Baulichkeit, der die Errichtungskosten der 
Einstellplätze (Garagen) oder Abstellplätze 
zugerechnet wurden, 

2. zur Deckung der Verwaltungskosten im in 
der Verordnung gemäß ,§ 13 Abs. 3 fest­
gesetzten Ausmaß und 

3. für die Rückstellung zur ordnungsmäßigen 
Erhaltung (Abs. 1 2;. 5) dieser Baulichkeit. 

Der Betrag nach Z. 1 ist bei erstmaliger Fest­
setzung des Entgelts im Ausmaß von 25 v. H. 
des Entgelts zu berechnen und ändert sich im 
Verhältnis der Veränderung der Betriebskosten. 

Berechnung des Preises 

§ 15. (1) Der Preis für die lübertragung des 
Eigentums (Miteigentums) an Wohnhäusern, 
Heimen, Geschäftsräumen, Gemeinschaftseinrich~ 
tungen, Einstellplätzen (Garagen), Abstellplätzen 
oder für die iBinräumung des W'OIhnungsei·gentums 
ist angemessen, wenn er unter Biedachtnahme auf 
§ 13 gebildet wird. Wird ein Miteigentumsanteil 
übertragen, so gilt der dem Anteil entsprechende 
~etrag als angemessener Preis. 

(2) In der Verordnung gemäß § 13 Abs. 3 
ist bei der Erstellung .der Richtlinien für die Er-· 
mittlung des Preises auf die Bildung einer Rück­
'lage nach den Grundsätzen einer ordnungsmäßi­
gen Wirtschaftsführung Bedacht zu nehmen. 

Nutzfläche 

§ 16. (1) Der Anteil eines Miet- oder son­
stigen Nutzungsgegenstandes an den Gesamtko-· 
sten des Hauses bestimmt sich nach dem' Ver-· 

1220 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)10 von 20

www.parlament.gv.at



1220 der Beilagen 11 

hältnis der Nutzfläche des Miet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstandes zur Nutzfläche aller in 
Bestand oder sonstige Nutzung gegebenen oder 
hiezu geeigneten Wohnungen, Wohnräume und 
sonstigen Räumlichkeiten des Hauses, wobei 
Hausbesorgerwohnungen, für die kein besonderes 
Entgelt zu entrichten ist, außer Betracht bleiben. 

(2) Die Nutzfläche, die in Quadratmetern aus­
zudrücken ist, ist die gesamte Bodenfläche eines 
Miet- oder sonstigen Nutzungsgegenstandes ab­
züglich der Wandstärken und der im Verlauf 
der Wände befindlichen Durchbrechungen (Aus­
nehmungen). Treppen, offene Balkone und Ter­
rassen sowie Keller- und Dachbodenräume, so­
weit sie ihrer Ausstattung nach nicht für Wohn­
oder G1eschäftszwecke geeignet sind, sind bei der 
Berechq.ung der Nutzfläche nicht zu berücksich­
tigen. Die Nutzfläche ist auf Grund des behörd­
lich genehmigten Bauplans zu berechne-n, es sei 
denn, daß eine Abweichung vom behördlich ge­
nehmigten Bauplan um mehr als 2 v. H. er­
wiesen wird; in diesem Fall ist die Nutzfläche 
nach dem Naturrnaß zu berechnen. 

Rückzahlung von Beiträgen 

§ 17. (1) Im Falle der Auflösung eines Miet­
oder sonstigen Nutzungsvertrages hat der aus­
scheidende Mieter oder sonstige Nutzungsberech­
tigte einen Anspruch auf Rückzahlung der von 
ihm zur Finanzierung des Bauvorhabens neben 
dem Entgelt geleisteten Beträge, vermindert um 
die ordnungsmäßige Absetzung für Abschreibung 
im gemäß Abs. 4 festgesetzten Ausmaß. 

(2) Falls die Bauvereinigung für den Miet­
oder sonstigen Nutzungsgegenstand einen neuen 
Vertrag abschließt, hat der ausscheidende Mieter 
oder sonstige Nutzungsberechtigte . einen An­
spruch auf den vom nachfolgenden Mieter oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten geleisteten Be­
trag. Die Bauvereinigung darf einen neuen Miet­
oder sonstigen Nutzungsvertrag bis zum Ablauf 
von drei Monaten nach Räumung des Miet- oder 
sonstigen Nutzungsgegenstandes nur abschließen, 
wenn sich der nachfolgende Mieter oder sonstige 
Nutzungsberechtigte verpflichtet, eine Leistung 
in dem gemäß Abs. 4 ermittelten Ausmaß zu 
erbringen, es sei denn, daß der Ausscheidende 
einer anders lau tenden Vereinbarung schriftlich 
zustimmt. 

(3) Der Betrag gemäß Abs. 1 ist binnen acht 
Wochen nach Räumung des Miet- oder sonstigen 
Nutzungsgegenstandes an den ausscheidenden 
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten aus­
zuzahlen. Der Betrag gemäß Abs. 2 ist' unter 
Bedachtnahme auf Zahlungen nach Abs. 1 inner­
halb von 14 Tagen ab Leistung durch den nach­
folgenden Mieter oder sonstigen Nutzungsbe­
rechtigten an den Ausscheidenden zu bezahlen. 
Die Bauvereinigung ist verpflichtet, alle geeig­
neten Schritte zur Hereinbringu,ng der vertrag-

lich vereinbarten Leistungen zu unternehmen. 
Wird von der Bauvereinigung ein neuer Miet­
oder sonstiger Nutzungsvertrag . innerhalb von 
drei Monaten ab Räumung des Miet- oder son­
stigen Nutzungsgegenstandes nicht abgeschlossen, 
so hat der ausgeschiedene Mieter oder sonstige 
'Nutzungsberechtigte für einen Zeitraum von 
drei Monaten ein Vorschlagsrecht für den nach­
folgenden Mieter oder sonstigen Nutzungsberech­
tigten. Die Bauvereinigung kann den vorgeschla­
genen Mieter oder sonstigen Nutzungsberech­
tigten nur' aus triftigen, ihren Interessen zu­
widerlaufenden Gründen oder dann ablehnen;. 
falls sie mit einer anderen Person als dem Vor­
geschlagenen einen Miet- oder sonstigen Nut­
zungsvertrag abschließt. 

(4) Die Beträge gemäß Abs. 1 ;sind mit 2 v. H. 
p110 Jahr, gerechnet rub Ert-eilung der hMlibehörd­
lichen B'enÜ!tzungsbewi!l'li'gunlg, 'bei alLfälligem 
früheren BeziehenderB,a:ulichkeit 'ab diesem 
Zeitpunkt a:bzuschreihen. Der so ermittelte Be­
trag ist mit jenem iFl3ikror laJufiZluwerten, der sich 
,a:usder Vedindel1un'g des vom österreichischen 
Statistischen Zentralamt verlautbarten Verbrau­
cherpreisindex' 1976 oder der jeweils vorange­
gangenen Indizes oder der an seine Stelle getre­
tenen Indizes ergibt. Der Berechnung der Auf­
wertung ist der Indexwert des Monats, in dem 
die baubehärdliche BenütJZun,gshewiUigungerteilt 
wurde oder - falls die Baulichkeit früher bezo­
gen wurde - in dem der Bezug des Miet- oder 
sonstigen Nutzungsgegenstandes erfolgte und der 
Indexwert des der Räumung des Miet- oder 
sonstigen N utzun,gsg,e,genstandes zwe'it'Vorange­
gangenen Monats zugrunde zu legen. Bei der 
Berechnung des aufzuwertenden Betrages haben 
Eigenmittelersatzdarlehen gemäß ,§ 11 des Wohn­
bauförderungsgesetzes 1968 außer Betracht zu 
bleiben. 

(5) Bei Ba.ulichkeiten, für die die haubehörd­
liche Benützung~bewibligung v;or dem 1. Jän­
ner 1955 erteilt Wu~de, finden die ,Bestimmungen 
der Abs. 1 und 2 Ikein'e AiJ1!wendlung. 

(6) SiLmtliche vom Mieter oder sonstigen Nut­
zungsberechtigten neben d",m EntJg,elt zu erbrin­
gende Beträge halben auif ,einer 'Berechnun,gsgrund­
lage (Prei~basis) zu 'beruhen, die nicht länger als 
-ein JGhr, gerechnet vom Vert~a,gsabschluß, ZIU­

rückliegt. Die geleisteten Beträg,e sind im Falle 
der VertragsatUiflösung "",or iBaubeginn zurück­
zuerstatten und mit dem Eck.ziIlJSsatz gemäß 
§ 20 des Kreditwesengesetzes jährlich zu verzin­
sen. 

Zwingende Vertragsbestimmungen 

§ 18. In Verträgen im Sinne des § 13 Abs. 1 
sind die 'zu erlbringenden G1"und- und iBaukosten 
getrennt anvuführenund B,erechnung~grundlagen 
(Preisbasis) aufzunehmen, die nicht Jänger Gis ein 
Jaihr, .gerechnetv.om Vertragsabsch!Luß, Zl\lrücklie-
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gen und die, sofern mit der Bauf'Ülhrung nicht 
·innerhaLh eines }:alhr,es Ibegonn1en w,ird, mit Bau­
beginn entsprechend berichtigt werden. Ferner 
sind in den Miet- und sonstigen Nutzungsver­
trägender i'll § 17 Albs. 4 erster Saltz angeführte 
Zeiopunkt sowie jene Hetr~ge anzuführen, die im 
Zus.<l!mmenhang mit dem ,erstmaJigen Bezug des 
Miet- oder :sonstigen Nutzungsgegenstandesals 
Grund- und Baulmstenbeiträge ZlU leisten waren 
oder sind. 

Jährliche Abrechnungen 

§ 19. (1) Eine die Bau'lichkeit verwaltende Bau­
ver(lini~ng hat die Interessen alLer Mieter oder 
sonstigen Nutzungsiberechtigtenzu wahren so­
wie spätestens zum 30. }uni eines jeden Jahres 
jedem Mieter oder sonsti,gen NutZlungsherechtig­
ten je ,eine Abrechnung über die Enogeltbestand­
teileIllach§ 14 Abs. 1 Z. 5 einsCh!ließlich der. 
Einnahmen aus der Vermietung oder überIas­
sung v:on Dach- ,oder Fa.ssadenflächen zu Werbe­
zwecken und nach .§ 14 Albs. 1 Z. 7 für das vor­
<1!Usgegangene Ka!leiliderjahr ·zu legen und in ge­
eigneter Weise Einsicht in die ,Belege zu g'ewäh­
ren. Ebenso sind die nach § 14 Albs. 6 einfließ·en­
den Beträge ,einzurechnen. Aruf Verla:ngen der 
Mieter oder sonstigen Nutzungsberechtigten sind 
von den eingesebenen .B,elegen 'a!U,f ~hre Kosten 
Abschriften (Ablichtungen) anfertigen zu lassen. 
J eein ExempLar der .Abrechnung .ist beim Haus­
besol1ger :oder 'a!n sonst geeigneter Stelle zur Ein­
sicht aufz.ulegen. Sowert Igegen .die gel'egten Ab­
rechnungen nicht binnen vier Monaten ,ab Auf­
lage begründete Einwendungen ·erhohen werden, 
gelten sie als endgÜ!lt:~g geprüft und anerkannt. 

(2) Kommt die Baluvereinigungder im Abs. 1 
au!Yge!Ypl"ochenen Verpflichoung Izur Abrechnung 
und Einsichtsgewährung nicht ,p.ach,ro jst sie auf 
Antrag eines Mieters oder ronstj'gen Nutzungs­
berechtigten ",om Gericht dazu Z1U verhalten. 
§ 29 des MietengesellZes gillt sinngemäß. 

Kpndigungsbeschränkungen zugunsten von Nut­
zungsberechtigten 

§ 20. (1) Soweit .aluf den Nutzungsvertragüber 
eine Wodmung (GeschäftsraJum) die Bestimmun­
gen des Mietengesetzes nicht Anwenduilig finden, 
gelten die Viorschdften Ülberdie KUndigungi>be­
schränkungen (§§ 19 his 23 des Mi·etengesetzes, 
ausgenommen § 21 Albs. 2 letzter Satz) nach 
Maßgabe der foIgenden Absätze sinngemäß, es 
sei denn, daß der Nutzungsgegenstand nach dem 
31. Dezember ,1967 durch Neu-, Um-, Aulf-, Ein­
oder Zuba:u olhne Zuhilfenahme öfFentlich'er Mit­
tel neu geschaffen 'WiUrde oder wird. 

(2) Die AluBhebung ,der Mitgliedschaft zur Ge­
nossenscha·ft durch diese bewirkt die Auflösung 
des Nutlzungsv.el"trages nur dann, wenn der 

Grund zur Auflhelbung einem wichtigen Grund 
im Sinne des ,§ 19 des Mietengesetzes gleichzu­
halten ist. 

{3) Beschränkt eine Genoss·enscha!ft ,auf Grund 
ihr,er Satzung oder2'!ufolge ~hres tatsächlichen 
Gesch;vftsbetriebes ihre TätigkeitalUfeinen be­
stimmten' Personenkr.eis ,i~ Sinne des § 8 Abs. 2 
Z. 1 oder 2, 510 kann ein Eintritt in den Nut­
zungsvertmg nur gemäß § 19 Abs. 2 Z. 11 des 
Mietengesetzes geltend gemacht werden, und 
zwar nur vom' Bhega:tten, von Verwandten in 
absteigender Linie oder Wa:hll~indern und, 50-

fem solche IPenonen nicht vorhanden oder nicht 
eintrittSiberechtigt sind, von der Person, die mit 
dem bisherigen Nutzungsberechtigten ibis2'!u sei­
nem Tode d'urch mindestens fünlf Jahre hindurch 
in der W':ohnung in einer in wirtschaftlicher Hin­
sicht :gleich einer Ehe eing.erichteten Haushalts­
gemeinschaft '~elbte. 

(4) überdies kann eine 'Genossenschaft ver­
langen, daß in aLlen ,Fällen des Eintritts (§ 19 
Abs. 2 Z. 11 lundAibs. 4 des Mietengesetzes) nur 
eine Person in den NutlzungsvertI1ag eintritt. Be­
werben sich mehrere Personen um den Eintritt, 
so tritt der eintrittsberechtigte Angehörige in den 
Nutzungsvertrag ein, den die Genossenschaft als 
Mitglied aufniJ?mt. 

Rechtsunwirksame Vereinbarungen 

§ 21. {1) Ver:eiIllbariungen 'einer Bauvereinigung 
mit einem Mieter, sonstigen Nutzungsberechtig­
ten oder E~eJ:1ber einer Liegenschaft (Liegen­
schaftsanteiles) sind insoweit rechtsunwirbam, 
als sie 

1. zum Nach,teil des Vertragspartners der Bau­
ver.einilgung von den Bestimmungen der 
§,§ 14 bis. 20 und 22 abweich,en, 

2. die dem Erw,erber eines Siedl1llngshauses 
nach den §§ 918 bis 921, 932 und 934 ABGB 
zJUstehenden R·echte beschränken, 

3. anläßilich der Übertr,a~U'ng eines Siedlungs­
!hauses die Unkündbarkeit von Verwaltungs­
verträgen für ,eine fünf Jahre übersteigende 
Frist vorsehen 'oder 

4. Vereinbarung·en vorsehen, die geeignet sind, 
die dem Eigentümer eines Siedlungshauses 
zustehenden Nutzungs- und Verfügungs~ 
rechte aufzuheben oder zu beschränken, wie 
insbesondere Vereinbarungen über Vor- und 
Wieder kaufsrechte. 

(2) Die Bauvereinigung ist verpflichtet, im 
Falle der übertragung des Eigentums an einem 
Siedlungshaus ohne Verzug, längstens jedoch 
innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Be­
nützungsbewilligung, bei allfälligem früheren Be­
ziehen nach diesem Zeitpunkt, die zur Einver-
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leibung des Eigentumsrechtes erforderlichen An­
träge zu stellen und die hiefür notwendigen 
Urkunden zu errichten, sofern nicht sonstige 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

(3) Ist die Bauvereinigung mit der Stellung 
der Anträge oder Errichtung der Urkunden nach 
Abs. 2 säumig, so kann der Erwerber eines 
Siedlungshauses die Bauvereinigung auf die Ein­
willigung in die EinV'erleibung seines Eigentums­
rechtes bei dem Bezirksgericht klagen, in dessen 
Sprengel das Siedlungshaus gelegen ist. Auf dieses 
Vedahren finden die Besbimmungen der Juris­
diktionsnorm, RGBl. Nr. 111/1895, insbesondere 
deren § 60 Abs. 2, und die Zivilprozeßordnung, 
RGBL Nr. 113/1895, mit der Maßgabe Anwen­
dung, daß § 25 Abs. 2 und 3 des Wohnungs­
eigentumsgesetzes 1975, BGBL Nr. 417, sinn­
gemäß gilt. 

Verfahren 

§ 22. (1) Über Anträge in den im folgenden 
angeführten Angelegenheiten entscheidet im Ver­
fahren außer Streitsachen das für Zivilrechts­
sachen zuständig'e Bezirksgel'icht, 'in dessen Spren­
gel die Baulichkeit ~legen ist: 

1. Feststellung der Zulässigkeit des von der 
Bauvereinigung nach § 14 begehrten Ent­
gelts; 

2. Entscheidung über Anträge nach § 14 Abs. 2; 

3. Feststellung der Zulässigkeit des von der 
Bauvereinigung nach § 15 begehrten Preises; 

4. Entscheidung über Anträge nach § 19; 

5. Feststellung des nach § 17 zurückzuzahlen­
den Betrages. 

(2) Bei einem Antl1ag lUch Abs. 1 Z. 1 oder 3, 
womit die Überprüfung der Zulässigkeit des Ent­
gelts oder Preises mit der Behauptung begehrt 
wird, die Berechnung verstoße gegen § 13, weil 
die Baukostenverrechnung nicht vollständig oder 
nicht richtig sei oder Leistungen enthalte, die 
nicht oder nicht vollständig erbracht worden 
seien, gilt folgendes: 

1. der belangten Bauvereinigung ist die Vor­
lage der Endabrechnung über die gesamten 
Baukosten aufzutragen; der Vorlage ist ein 
Verzeichnis aller Vertragspartner im Sinne 
des § 13 Abs. 1 der Bauvereinigung in diesem 
Zeitpunkt anzuschließen; 

2. nach Vorlage der UnterLagen nach Z. 1 ist 
dem Antragsteller aufzutragen, binnen sechs 
Monaten die behaupt!eten Berec..1-mungsfehler 
kurz und vollständig anzugeben; gleichzeitig 
ist den von der Bauvereinigung genannten 
sowie dem Gericht sonst bekanntgewordenen, 
übrigen Vertragspartnern im Sinne des § 13 
Abs. 1 mitzuteilen, daß sie berechtigt sind, 
in gleicher Weise behauptete Berechnungs­
fehler hinnen sechs Monaten anzugeben; 

3. sodann hat das Gericht n:ach Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung durch ge­
sondert anfechtbar,en Beschluß'die Tatsachen, 
über welche auf Grund der Einwendungen 
nach Z. 2 Beweis zu erheben ist, genau zu 
bezeichnen; 

4. nach Rechtskraft des Beschlusses nach Z. 3 
ist ein zur Deckung der zur Durchführung 
eines Sachverständigenbeweises erforderlicher 
Kostenvorschuß zur Hälfte der Bauvereini­
gung und zur Hälfte den Parteien 'aufzu­
erlegen, die Einwendungen nach Z. 2 er­
hoben 'haiben. 

(3) Ein Antrag im Sinne des Abs. 2 kann nur 
innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der 
baubehördlichen Benützungsbewilligung, bei all- ' 
fälligem früheren Beziehen der Baulichkeit ab 
diesem Zeitpunkt gestellt werden. 

(4) Im übrigen gelten in den im Abs. lange­
führten Verfahren die allgemeinen Bestimmungen 
über das Verfahren außer Streitsachen mit folgen­
den Besonderheiten: 

1. Die Bauvereinigung hat in den Verfahren 
nach Abs. 1 Z. 1 bis 4, soweit nicht Abs. 2 
Z. 1 anzuwenden ist, ein Verzeichnis aller 
betroffenen Vertragspartner im Zeitpunkt 
der AntragsteIlung vorzulegen; 

2. ist ein Verfahren nach Abs. 1 Z. 1 bis 4 
anhängig, so sind weitere Anträge, die den 
gleichen Anspruch betreffen, zu verbinden; 

3. von Anträgen nach Abs. 1 Z. 1 bis 4 sind 
außer der BauV'ereinigung und dem Antrag-

- steIler die übrigen Parteien der Baulichkeit 
oder der Baulichkeiten, sofern sie ,hinsicht­
lich der Berechnung des Entgelts (Preis) eine 
wirtschaftliche Einheit bilden, mit dem Bei­
fügen zu verständigen, daß es ihnen frei­
steht, sich schriftlich zu äußern oder bei 
der mündlichen Verhandlung zu erscheinen; 
die Benachrichtigung kann durch deutlich 
sichtbaren Anschlag in der Baulichkeit oder 
in den Baulichkeiten bewirkt werden; 

4. sind zur Entscheidung Ermittlungen oder 
Beweisaufnahmen notwendig, so hat der 
Entscheidung eine mündliche Verhandlung 
voranzugehen; 

5. soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, sind 
die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
über die Protokolle, die Beweise, die Be­
schlüsse, das Rechtsmittel des Rekurses -
mit Ausnahme der Bestimmung über die 
Unterfertigung eines schriftlichen Rekurses 
durch einen Rechtsanwalt - und über die 
mutwillige Prozeßführung (§ 408) anzu­
wenden; 

6. inwieweit die Kosten des Verfahrens von 
einer Partei zu ersetzen oder unter die 
Parteien zu teilen sind, hat das Gericht unter 
sinngemäßer Anwendung der §§ 41 ff. der 
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Zivilprozeßordnung zu entscheiden; 
Kosten rechtsfreundlichet Vertretung 
jede Panei selbst zu tragen; 

die werden, die nach ,mrer Au~ildung oder ilhrer 
hat bemfLichen Tätigkeit Gew:ühr für eine ordnungs­

mäßige GeschäftsfuhliU'Il!g hieten. 

7. eine Verweisung auf den Rechtsweg ist nicht 
zulässig; 

8. die rechtskräftigen Entscheidungen über An­
träge nach Abs. 1 Z. 1 bis 4 binden neben 
den Parteien des Verfahrens auch die sonst 
betroffenen Vertragspartner der Bauvereini­
gung und bilden einen Exekutionstitel nach 
der Exekutionsordnung, sofern nach der Art 
der Entscheidung eine Exekution in Betracht 
kommt; 

9. in Verfahren über Anträge nach Abs. 1 
Z. 2 sind die§§ 27 und 28 des Mieten­
gesetzes sinngemäß anzuwenden; 

10. überdies sind die §§ 36 und 37 des Mieten­
gesetzes anzuwenden. 

(5) Das Vierifalhren über einen Rechtsstreit ist 
zuunterlb·rechen, wenn die Entscheidung von 
einer Vor.fl1ageaibhängt, üiher die ein Verfa:hren 
nach Abs. 1 Z. 1 his 4 bereits anhängig ist. Ist in 
einem Rechtsstreit wegen Kündigung oder Rä·u­
mung die Höhe des geschu'Ideten Entgelts strit­
tig, 510 rg.~lt .§ 21 Albs. 2 ,l'etzter Satz des Mieten­
gesetzes nicht. Das Genicht lhat den Rechtsstreit 
zu unte~brechen und dem Beklagten eine Frist 
von ,sechs Wochen Izur Ein·Leitungeines Verfah­
rens nach Albs. 1 Z. 1 zu setzen. 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung und Ver­
waltung 

§ 23. (1) Geschäftsführung und Verw.altung 
einer gemeinnüvz~gen B:liuvereinigu,ng müssen den 
Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit .entsprechen. 

(2) Der Bundesminister fürB,auten und Tech­
nik kann durch Verol'dnung Richtlinien erlassen, 
die unter Berucksichtigung branchenüblicher Ver­
hä'ltnlisse RegeLungen zur Sicherungein'er ord­
nungsmäßig.en Geschäft~frührung und Geschäfts­
geharung zu enthalten halben. Vor Erlassung der 
Verordnung ist auch jeder gemäß § 5 Abs. 1 an­
enkannte R,evis~onsveI1bandanlZiulhören. 

Zuverlässigkeit der Verwaltung 

§ 24. Es .dürfen keine Tatsachen vorliegen, 
welche die Annahme rechtfertigen, daß ein dem 
satIZiUngsmäßigen Zweck 'Oder den guten Sitten 
entsprechender Geschälftsbetliieb nicht stattfindet 
oder nicht stattfinden wird. Lm Vorstand, im 
Auf.sichtsmt, alls GeschäiftSlführer, Prokurist oder 
Handlung9bevol1mächtJigter der Bauvereinigung 
dür{en nrurPerronen tätig sein, bei denen keine 
Tatsachen vorliegen, die Zweifel an ihrer ge­
schäftlichen Zuv.er,lässigkeit r,echnfertigen. Mit der 
GeschäftsEüihrung dürfen nrur 'Personen betraut 

Entschädigung und Reisegebühren der Funktio­
näre 

. § 25. Die V,ergiioung ,f,ür .die Tätigkeit der Mit­
glieder des VO.fSooandes, ,amIf die § 26 nicht anzu­
wenden ist, und der Mitglieder des Aufsichtsra­
tes einer GenossenschaJt, einer Gesellschaeft mit 
beschränkter Ha;ftung oder einer Aktiengesell­
,schaft muß in einem .ang,emessenen Verhältnis 
zur finanzieUen 'Leisoungskfaift der B,aruvereini­
gung stehen. Reisegebüihren für die vorgenoann­
ten Funkt~on~re gemeinnütziger .Bauvereinigun­
gen dÜl1fen den Höch·stsatz der Gebühren für 
Bunde~beamte der DienstMasse IX nicht über­
schreiten. 

Dienstverträge von Funktionären und Angestell­
ten 

§ 26. (1) Vereinhal1ungen über Dienstbezüge, 
Reisegebühren und über den Ruhegenuß in 
Dienstverträgen mit Mitgliedern des Vorstandes 
einer Genossenschaft oder einer .A:ktiengesell­
schaft oder mit Geschäftsführern ·einer Gesell­
schaft mit beschränkter Haftung oder Angestell­
ten gemeinnüt:ZJiger Bauvereinigungen müssen in 
einem angemessenen Verhältnis zur finanziellen 
Leistunggskraft .der Bauvereinigung stehen. 

{2) Soweit durch Kollektivvertrag nicht ande­
r·es bestimmt ist, dürfen die monatlichen Dienst­
beZ!Üge (Reisegebühren) der ,in Abs. 1 ang.eführ­
ten ·Personenden Endbl1Ut1ldbezug (den Höchst­
satz) für Bundesbeamte der Dienstldasse IX 
nicht i1ber.steigen. [)er :R!u'hegenußdanf diesfalls 
unter Anrechnung der Bezüge :!Jus einer gesetz­
.richenPenshC?nsversichel"ung 80 v. H. des letzten 
AktiV'be:ZJUiges nicht übersteigen. 

(3) Diensdbez,üge eines Mitglieds des Vorstan­
des einer Genossensch:aft oder .einer Aktienge­
sellschaft oder eines Geschäftsführers einer Ge­
seHsro:!Jft mit Ibesch'fän:kter' Haftung 'Oder eines 
Angestellten aus !Zwei oder mehr,eren Dienstv,er­
trägen mit 'zwei oder mehreren Bauvereinigun­
gen dürfen, 'ZJus:liffimengerechnet, den Endbr.u.tto­
bezug eines Bundesbeamten der Dienstklasse IX 
um nicht mahr ,als 25 v. H. überschreiten. 

Redltswirkungen der Anerkennung 

§ 27. Einer BalL'v,e'r'einj,~ung,die auf Grund der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes als gemein­
nützig anerkannt ·ist, oibliegen folgende Ver­
pflichtungen: 

1. Der Vorsvand {Geschäftsführer) :hat nach 
.A!blauf jedes Geschäftsj:ahres der bndesregierung, 
der FinanlZ!1andesdirektion und dem Revisions­
v,erband 'z\JJs:!Jmmen mit dem Jahresabsch-luß einen 
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Geschäftsbericht .über das albgda>1lfene Geschäfts­
jahr hinnen vier Wiochen nach Erstellung vorzu­
legen, der eine 'Darstellung des Geschäftsverlau­
fes und der wirtschaifvlichen Lage der Bauvereini­
gung zu. entlhJaoJ.ten :h<l:t. Zu berichten ist ferner 
über VlOngärrge von ibeSIOnder,erBedeuoung, die 
nach Schluß des Geschäftsj;aihres eingetreten sind. 
Im GeschäftSibericht ist ferner ,der Jahresabschluß. 
ZlU ·erläutern. 'Dabei sind auch wesentliche Ab­
weichungen vom' bisherigen J ahresaibschluß zu 
erörtern. W,eiteI1g.elhende Vorschl"if,ten des Ak­
tiengesetzes 1965, 'BGB\. Nr. 98, ülber den Ge­
schälftslbericht !bleiben unberührt. Diese Vorschrif­
ten sind .aJUch hei Bruvereinigungen inder Remts­
form der Gen'Os.senschaft und in der Rechtsform 
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung anzu­
wenden. 

2. Die B>auvereinigung hat sich den Prüfungen 
durch den Rev,isionsvetiband u'nd den von aer 
Landesregierung 'angeordneten Prüfung'en zu un­
terziehen. 

3. Aurf VetiLangender Landesr,egierung hat die 
Bauvereinigung eine S~eHungna;hme zu den Prü­
f.ungsberichten i'nnerha,Lbeiner von der Landes­
regi'erung fest:z.usetzenlden Frist vlOrzulegen. Sie 
ist weiters verpflichtet, der Landesreg,ierung aUe 
für die AuS/Ü)bung des Aulfsichüsrechtes (§ 29) er­
forderlichen Auskünfte Z1uenei:len und den von 
der La,ndesr,egienung erteilten Anordnungen 
nachzu'koomm·en. 

4. Die Bauvereini,gung hat den in den Prü­
fungsber,ichten entihaltenen Beanstandungen in­
ne11haLb 'angemessener Frist durch geeignete Maß­
nahmen Rechnung zu tragen. 

5. Die 'Bauvereini:gung i,st verpflichtet, die Lan­
desregie1'lung so zeitgerecht von der Anherau­
mung einer General- oder ,Hauptversammlung 
zu verständigen, daß sie z,u ,dieser einen Vertre­
ter ahne Stimmrecht .entsenden kann. Der Ver­
treter ist a;uf sein Verlangen iZU ,hören. 

6. Die Aiuflösung der Hauver,einigung sowie 
jede Veränderung im Vorsvand, ,in der Geschäfts­
führung und im !Aufsichtsrat sowie jede .Ände­
rung des· Genossenschaftsvertra:ges (Gesellsch'afts­
vertrag, Satzung) ist dem Revisionsverband und 
der Landesregierung unverzüglich b'ekannt7JUge­
ben. 

Überwachung und Durchführung der Prüfung 

§ 28. (I) Für die Durchführung der Prüfung 
(§ 5) von GenlOSsenschaften gelten die Vorschrif­
tendes Gesetzes vom 10. Juni ,1903, betreffend 
die Revisi'On der E~er!bs- und Wirtschaftsg'enos­
senscha;ften und ,anderer Vereine, mit den in den 
nachstehenden Absätzen angef,tihrten Ergänzun­
gen und Abweichungen; ,auch !bei Hauvereinigun­
gen in der RechtS/form einer GeS'e'Hschalft mit be-

schränkter HaJoung und in der Rechtsform der 
Aktiengesellschaft hat d~e Prüfung diesen Vor­
schraten zu entsprechen. 

(2) Der Leiter der Pr.Üi~ungs.stehle wird auf Vor­
schhgdes Obmannes von der Genena,lversamm­
lung bestellt. Maßgebend für die Tätigkeit der 
Prüfer sind neben ,den Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes die einschlägigen Gesetze !Und son­
stigen Vorschrifven, die Priifungsrichtli:nien und 
der Genossenschaftsv.ertrag (Gesellschaftsvert.rag, 
Satzung) ,der zu prufeI1!den Bauvereinigung. Der 
Beginn' und der Schiluß der Prüfung ist vom 
Prüfer der f'ür die 'ZU pl1ü!f'ende Bauvereinigung 
zuständigen uandesr-egierung unverzüglich zu 
melden. 

(3) Die r'ege~mäß~ge 'Prüfung im Sinne dieses 
Bundesgesetzes bei B,auvereinigrung·en in der 
Recht~for.mder Gen'Ossel1JSchaift ,ist in :zeitlichen 
Aibstän.den von höchstens zwei Jahren durchzu­
führen. Bei lBaJUvereinigungen inder Rechtsf'Orm 
einer GesehlscMft mit beschränkter Ha.ftung oder 
ein.er AktiengeseHscha;ft ist die 'Pl1Üfunrg aUjähr­
lich vor Fes,tstellung ,des }aihresa.bschJlusses durch­
z'uführen. Der } aihr,esaibschIuß ist unter Einbe­
ziehungder Buchführung und des Ges·chäftshe­
richtes, .><>weiter den J aJhresaibsclrluß edäiutert, 
zu prüfen u;,d 'unter Anwendung der Vorschrif­
tender §§ 140 und 260 des Aktiengesetzes mit 
einem Bestä,tr~ung.>vermerk zu yersehen; das. 
gleiche gilt sinngemäß für BauvereiniJgungen in. 
d'er Rechtsformeiner Gese'llschaJft mit heschränk­
ter Haltung. Hat keine Prüfung stattgefunden, 
S'O darf der ,Aibsch:Iuß nicht f'estgestellt werden; 
ei~ trotzdem festgestelolter Jahresahschluß ist 
rechtsunwirksam. 

(4) Die Prüfung hat sich .unlbesch:adetder Be­
stimmun:gen des § 3 Abs. 2 letzter Satz des Ge­
setZ'es vom 10. Juni 1903, betreff·end die Revi­
sion der Erwenbs- und WirtschaftsgenlOSsenschaf­
ten und ,anderer Vereine,a.uch auf die EinhaI­
tang der§§ 3 ibis 27 zu erstrecken. 

(5) Der Revisions'verband hat, wenn er es für 
. erforderlich hält oder wenn es die Landesregie­
rung verlangt, 'auch außerordentliche Prüfungen 
cl urchJzruführen. 

(6) Stellt die Bauvereinigung die in den Prü­
fungsberichten festlgeste11ten Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist nicht ab, ist dies der 
Landesregierung mivzuteiten. 

(7) Die :PrÜifungsiberichtesind vom Revisions­
>"er.band spätestens drei Monate nach ,Bee'ndigung 
derPl1ü<tungder Landesregiel1ung vorzulegen. 
Wenn behördliche Maßnahmen dringend erfor­
derIich ,erscheinen, ,ist das Prii.frurigsergebnis un­
verzüglich der Landesregierung mitzute~len. 

(8) Die Kosten der Prüfungen durch den Re­
visilonsverlband einsch,ließlich der Prüfungen ge­
mäß§ 29. Albs. 2 sind v'On der ,Bauvereinigung 
!z.u tragen. 
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Aufsicht 

§ 29. (1) Die ges~mte Gesmäftstühpung ge­
meinnütziger Bauvereinigungen unterliegt der be­
hÖrdlichen üibepw,achrung. Die Landesregierung 
istberemügt, in aUe Geschäftsunterlagen Ein­
simt Zru nehmen, die Geschäiftsgebarung und die 
Rem1l1ungsalbsch'lüsse 'zu überprüfen, die Abstel­
lrung von Mäi1l1geln anzruordnen und zu ,eimzelnen 
GeschäftsfäLlen ;BerichteeiniZ'Uho!len. 

(2) In Aurubung ihres Aufsichtsrechtes (Abs. 1) 
,ist die Landesregierung berechügt, Prüfungen 
vorzunehmen. Sie kann sichhiebei ,des Revisions­
verbandes 'bedienen oder privlate Sachverständige 
beauftragen. 

(3) Die Landesregierung hat der Bauvereini­
gung, sofern diese der Anordnung zur Abstel­
lung von Mängeln 11Iicht nadlgekommen ist, die 
Behebung ,der ,festgestel'lten Märugel innerhalb an~ 
gemess.enerFrist mit Bescheid aufzutr.agen. Wenn 
die Hauvereinigrung den tbelhördlichen Auftrag 
nicht erfüllt hat, so 'ist, !fallls andere ZWlangsmit­
tel ini Zuge des Verw.altungsV1ollstrecIDungsver­
fahrens nidltzu'ffi Ziele ,geführt haben, ,gemäß 
§ 35,vurz,ugehen. 

(4) Das Prüfurugsrecht der Abgabenbehörde auf 
Grund 'besonderer ~orschriften bldbt unberührt. 

(5) Die Länder haibenÜlber~hre Tätigkeit auf 
Grund der Besümmungen dieses .Bundesgesetzes 
für jedes }aihr längstens ,bis 31. März des folgen­
den Ja:hres de!lIl Bllndesministerium für B.a:uten 
und Techrnikeinen 'Berich,t runter Anführung der 
getroffenen Maßnahmen zu 'erstatten. 

Gebührenbefreiung 

Antrag auf Anerkennung 

§ 31. Der Antra,g aUlf AnerkenDIUng einer Bau­
vereinigung als gemeinnützig ist berm Amt der 
LandesregierungeinzUlbringen. Dem AntraJg sind 
die zur Beurteilung des Antrages .erforderliehen 
Unterlagen, wieinsbesonder,e der Arusz;ug aus 
dem Handejsreg'ister, die beglaUlbigteAbsdlrift 
des Genossenschaftsvertrages (Gesellsduftsvertrag, 
Satzung) sowie die zur Beurte]lu1l1g der wirt­
smaftlichen Ver1hältmisse. erforderilich·en Unterla­
gen anzuschIießen. 

örtliche Zuständigkeit 

§ 32. Örtlich zruständig ist jene Landesregie­
run,g, in deren Bereich die Baluver,einigung ihren 
Sitz hat. 

Entscheidung 

§ 33. (1) Besm'eide nach den B,estimmungen 
dieses Bundesgesetzes haJben smriftlich zu erge­
hen. 

(2) Partei ist die B,aluvereinigung und im Ver­
fahren gemäß den ,§§ 7 Abs. 4, 29 Abs. 3, 34 und 
35 ·die Finran:oLandesd'irektion, in deren Ber.eidl 
die Bauvereinigung ]bren Sitz hat. 

(3) Die Bauvere'inigu1l1g ist verpflichtet, zur 
Beschleunigung der Entsch,eidung in jeder Weise 
beiZrutragen, insbesondere ,alle erforderlichen Un­
tef1lagen ,fristgerecht vorzulegen. Sow.eit durch 
die nicht fristgerechte Vorlage das Verfahren 
smUlldhaft verzögert wird, sind die daraus er­
wadlsenden Kosten der Bauver,einig>ung aufzuer­
Ileg·en. 

§ 30. (1) Die acls gemeinnützig anerkannten Anerkennung der Gemeinnützigkeit 
B<lluvereinigungen sind bei der Beglaubigung von 
U nter,schriften, tbei Eirugaben und Eintragung·en § 34. (1) Eine Bl3lUvereinigungist auf ihren 
in GruJ1Idibuchs- und Registersachen sowie in An- Antrag von der Landesregierung nach Anhörung 
gelegenheiten der Zw,angsV'ollstreckung in ihr un- der Finam:landesdireküon mit Bescheid als ge­
bewegLiches Verrmög,en 'Von den Gerichtsgebilihren meinnützig aruzuer~ennen, wenn die Erfüllung 
befreit.' , der in diesem 'Bundesgesetz angeführten Voraus-

setzungen rechtlich und tatsächIich, .insbesondere 
(2) Die gerichtlichen Eingaben und die Eintra-

durch eine Verankerung im Genrossensch<lftsver­
gungen zum Erw,erb des Eigenourmsrechtes an trag (Gesellsch<lftsvertmg, Satz;ung) gewährleistet 
einer Liegenscharft. r(Liegenschafts,anteil) durch 
eine als gemeinnützig anerkannte Ba,u'Vereinigung ist. 
sind von den GerichrsgebiiJhren beheit. . (2) Waren die Vora,ussetzungenfür die Aner-

kennung bereits im Zeitpunkt der Antragstellurug 
r(3) Die gerichdlichen Ein~aJben und die Eintra- h d . d' A k 't R" _L 'ch ,"or an en, .1St le ner ennung m1 U{liS1 t 

gungen :wm Erwer1b des Eigentumsrechtes an auf diesen Zeitpunkt aJuszusprechen. 
einer Liegenschaift (Liegenschalftsant·eill), die eine 
im § 23 Abs. 1 Z. 1 des WoIhnibaruförderrungsge-
setlzes 1968angefiuhrte natürliche Person von Entziehung der Anerkennung 
einer als gemeinnütztg ,anerkannten Sauvereini- § 35. (1) Die Anerkennung kann nur mit 
gung als Ersterwenber .zur Befr,iediJgung ihres Bescheid entzogen werden. Der Finanzlandesdi­
dauennden Wohnibediitfnisses oder des dauernden rektion kommt ein Antragsrecht auf Einleitung 
Wohnbedül1fnisses !hrer nahen Arugehörigen im eines Verfahrens zur Entziehung der Anerken­
Sinne des § 2 Abs. 1 Z. 1 Wdhnibauförderungs- nung der Gemeinnützigkeit zu. Ein einseitiger 
ges~~ 1968 er,:orlben hat, 'sind ron den Gerichts-I' ':'erzicht durch die Bauvereinigungist unzuläs-
gebühren hefre1t. sfg. 
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(2) Die Anerkennung ist unbeschadet der Be­
stimmungen des I§ 29 zu entziehen, wenn 

1. der Genossenschaftsvertrag (Gesellschaftsver­
trag, Satzung) der Bauvereinigung den Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes nicht mehr 
entspricht; 

2. der tatsächliche Geschäftsbetrieb der Bauver­
einigung den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes oder einer nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung 
zuwiderläuft; 

3. die Bauvereinigung sich der Prüfung durch 
den Revisionsverband oder der Aufsicht 
durch die Landesregierung beharrlich ent­
zieht; 

4. die Bauvereinigung den ihr gemäß § 27 ob-, 
liegenden Verpflichtungen nicht nachkommt; 

(3) Die Landesregierung kann von der Ent­
ziehung der Anerkennung der Gemeinnützig­
keit absehen, wenn die Mitglieder des Vorstan­
des oder des Aufsichtsrates oder die Geschäfts­
führer, welche den Entziehungsgrund vorsätz­
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben, 
nach Aufforderung durch die Landesregierung 
binnen angemessener Frist ihrer Funktion ent­
hoben worden sind. 

"4) Die Landesregierung hat den Spruch des 
Bescheides, mit dem die Anerkennung entzogen 
wurde, auf Kosten der Bauvereinigung im Amts­
blatt zu veröffentlichen. 

Rechtswirkung der Entziehung 

§ 36. (1) Bei Entziehung der Anerkennung hat 
die Landesregierung nach Anhörung der nach dem 
Sitz der Bauvereinigung zuständigen Finanz­
landesdirektion der Bauvereinigung eine Geld­
leistung aufzuerlegen. Diese Geldleistung ist mit 
einem der Gewichtigkeit des Entziehungsgrundes 
angemessenen Betrag von höchstens 50 v. H. des 
Eigenkapitals zu bemessen, welches in der Bilanz 
für das der Rechtskraft der Entziehung vor­
angegangene Geschäftsjahr ausgewiesen ist. Wurde 
für dieses Geschäftsjahr noch keine Bilanz er­
stellt, so ist die Landesregierung berechtigt, eine 
solche auf Kosten der Bauvereinigung erstellen 
zu lassen. Die Erfüllung dieser Leistung kann 
im Verwaltungswege erzwungen werden. Die er­
brachte Geldleistungist von der Landesregierung 
für Zwecke des gemeinnützigen Wohnungswesens 
zu verwenden. 

(2) Ist einer Bauvereinigung die Anerkennung 
versagt oder entzogen worden, so kann sie einen 
neuerlichen Antrag auf Anerkennung erst stel­
len, wenn seit der Rechtskraft des Bescheides, 
mit dem die Anerkennung versagt oder ent­
zogen worden ist, zwei Jahre vergangen sind. 

Firma und Register 

§ 37. (1) Eine Bauvereinigung, die nicht auf 
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
als gemeinnützig anerkannt ist, darf sich öffent­
lich oder im Geschäftsverkehr nicht als gemein­
nützige Bauvereinigung bezeichnen. Ihre Firma 
darf nicht. die Bezeichnung "gemeinnützig" ent­
halten. 

(2) Die Gerichte haben den Landesregierun­
gen die Eintragungen in das Handels- und Ge­
nossenschaftsregister mitzuteilen, die eine Ände­
rung des Vorstandes, des Genossenschaftsvertra­
ges, des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung, 
die Auflösung oder die Löschung einer als ge­
meinnützig anerkannten Bauvereinigung betref­
fen. 

(3) Die Landesregierung hat den Gerichten, 
die Handels- und Genossenschaftsregister führen, 
sowie der Finanzlandesdirektion und dem Revi­
sionsverband die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
ergangenen Entscheidungen betreffend die Aner­
kennung, der Finanzl;mdesdirektion und dem 
Revisionsverband . überdies die Änderungen ge­
mäß Abs. 2 mitzuteilen. 

Strafbestimmungen 
§ 38. (1) Wer den im '§ 37 Abs. 1 ausgespro­

chenen Verboten zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirks­
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
100 000 S zu bestrafen. 

(2) .Neben der Strafe kann angeordnet werden, 
daß das Straferkenntnis innerhalb bestimmter 
Frist auf Kosten des Verpflichteten zu veröf­
fen dichen ist. Die Veröffentlichung umfaßt den 
Spruch des Straferkenntnisses. Wenn besondere 
Umstände dafür sprechen, kann auch die Ver­
öffentlichung der Begründung des Straferkennt­
nisses, allenfalls auch des Tatbestandes angeord­
net werden. Die Art der Veröffentlichung ist In 

dem Straferkenntnis zu bestimmen. 

Übergangsbestimmungen 

§ 39. (1) B;uvereinigungen, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes auf 
Grund der Bestimmungen des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im' Wohnungswesen vom 
29. Feber 1940, deutsches RGBl. I S. 438, und 
der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen 
vom 23. Juli 1940, deutsches RGBl. I S. 1012, 
als gemeinnützige Wohnun~sunternehmen aner­
kannt sind, gelten unter Wahrung ihres örtliChen 
Geschäftsbereiches als auf Grund dieses Bundes­
gesetzes als gemeinnützig anerkannte Bauverei­
nigungen. Auf solche Bauvereinigungen finden die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes mit A us­
nahme der in § 6 Abs. 1 enthaltenen Regelung 
über die Mindestanzahl der Genossenschafter An­
wendung. 

1220 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 17 von 20

www.parlament.gv.at



18 1220 der Beilagen 

(2) Eine Bauvereinigung im Sinne des Abs. 1 über die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen 
ist verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren, ge- anerkannt wurden, gelten, sofern die im Abs. 2 
rechnet vom Tage des Inkrafttretens der Bestim- angeführten Voraussetzungen mit Ausnahme des 
mungen dieses Bundesgesetzes, ihren Genossen- § 1 Abs. 1 erfüllt sind, als gemeinnützige Bau­
schaftsvertrag (Gesellschaftsvertrag, Satzung) mit vereinigungen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 
den in Abs. 1 vorgesehenen Einschränkungen 
und der Maßgabe, daß es der Angabe des ört­
lichen Geschäftsbereiches nicht bedarf, abzuän­
dern und die Genehmigung der Anderungen bei 
der Landesregierung zu beantragen, die darüber 
mit Bescheid abzusprechen hat. Im Falle der 
Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen hat die 
Landesregierung gemäß ,§ 35 vorzugehen. 

(3) Bauvereinigungen gemäß Abs. 1, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes weniger als 2 000 W oh­
nungen verwalten und innerhalb eines Zeit­
raumes von fünf Jahren nach Inkrafttreten der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes der Landes­
regierung schriftlich mitteilen, daß sie keine Bau­
tätigkeit im Sinne des § 7 mehr entfalten wer­
den, gelten als gemeinnützige Verwaltungsver­
einigungen. Auf solche Verwaltungsvereinigun­
gen finden die Bestimmungen dieses Bundesge­
setzes mit Ausnahme des § 7 Ahs. 1 hinsicht­
lich der Verpflichtung zur Errichtung von Bau­
lichkeiten und Abs. 3 Z. 1 bis· 5 und 9 sowie 
mit Ausnahme des § 14 Abs. 4 Z. 4 Anwen­
dung; § 7 Abs. 3 Z. 8 findet jedoch mit aer 
Maßgabe Anwendung, daß ein Erwerb von Bau­
stoffen und Ausstattungsgegenständen nur zur 
Vornahme von Instandhaltungs-, Instandset­
zungs- und Verbesserungsarbeiten an verwalte-

. ten Baulichkeiten zulässig ist. Zur Bildung einer 
Rücklage gemäß § 14 Abs. 1 Z. 8 dürfen Ver­
waltungsvereinigungen Beträge nur in der Höhe 
von höchstens 50 v. H. des dort vorgesehenen 
Höchstausmaßes verrechnen. 

(4) Verträge, welche die im Abs. 1 angeführten 
Bauvereinigungen vor' 'dem 1. Jänner 1979 mit 
ihren Funktionären (Mitgliedern der Organe) 
über Entschädigungen und Reisegebühren oder 
mit ihren Angestellten über Dienstbezüge, Ge­
bühren und Ruhegenüsse abgeschlossen haben, 
werden durch die §§ 25 und 26 nicht berührt. 

(5) Ein auf Grund der Bestimmungen des 
Gesetzes über die "Gemeinnützigkeit im Woh­
nungswesen und der Verordnung zur Durchfüh­
rung dieses Gesetzes eingerichteter und tätiger 
Prüfungsverband gilt als Revisionsverband im 
Sinne des .§ 5 dieses Bundesgesetzes und hat seine 
Satzung den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
innerhalb eines Jahres, gerechnet vom Tage des 
Inkrafttretens der Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes, anzupassen und die Genehmigung bei 
der nach seinem Sitz zuständigen Landesregie­
rung zu beantragen, die darüber mit Bescheid 
abzusprechen hat. 

(6) Unternehmen, die als Organe der staat­
lichen Wohnungspolitik gemäß § 28 des Gesetzes 

(7) Bauvereinigungen der im Abs. 1 bezeichne­
ten Art, die in einer anderen Rechtsform als der 
einer Genossenschaft, einer Gesellschaft mit be­
schränkter Haftung oder einer Aktiengesellschaft 
errimtet sind, gelten, sofern die im Abs. 2 vor­
gesehenen Voraussetzungen mit Ausnahme des 
§ 1 Abs. 1 erfüllt sind, als gemeinnützige Bau­
vereinigungen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(8) Auf Verträge im Sinne des § 13 Abs. 1, 
welche Baulichkeiten betreffen, die vor dein In­
krafttreten der Bestimmunge~ dieses Bundes­
gesetzes erstmalig bezogen wurden oder für die 
die baubehördliche Benützungsbewilligung vor 
diesem Zeitpunkt erteilt wurde, gelten die Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes,· soweit in den 
folgenden Ziffern und Absätzen nicht anderes be­
stimmt wird; insoweit in den folgenden Ziffern 
und in. den Abs. 9 bis 12 bestimmt wird, daß 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes nicht 
gelten, sind § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen und § 11 
Abs. 3 erster bis dritter Satz der Verordnung 
zur Durchführung dieses Gesetzes! weiter anzu­
wenden: 

1. auf Miet- und sonstige Nutzungsverträge 
über Wohnungen und Geschäftsräume finden 
§ 14 Abs. 1 über die Verhältnismäßigkeit 
nach Nutzflächen und Abs. 1 Z. 1, 2 und 8 

. und nach Maßgabe der folgenden Z. 2 und 3 
die Bestimmungen der §§ 19 und 22 keine 
Anwendung; 

2. § 19 Abs. 1 zweiter Satz findet keine An­
wendung; bei erstmaliger Vorlage der jähr­
limen Abrechnung im Sinne des § 19 ist der 
Saldo zum 31. Dezember 1978 auszuweisen 
und gilt als endgültig anerkannt; Einwen­
dungen gegen diesen Saldo können nur auf 
Grund vertraglicher Vereinbarungen oder 
anderer gesetzlicher Bestimmungen erhoben 
werden; 

3. unbesmadet sonstiger Ansprüche gilt § 22 
Abs. 1 Z. 1 oder 3 nicht' für Anträge, die 
a~f eine überprüfung der Endabremnung 
der gesamten Baukosten gerichtet sind; 

4. nam den Vorschriften des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen zu­
lässige Berechnungen, die zur Senkung des 
Entgelts geführt haben, bleiben ·unberührt. 

(9) Auf Verträge über Einstellplätze (Garagen) 
und Abstellplätze in Baulimkeiten im Sinne des 
Abs. 8 finden die Bestimmungen. dieses Bundes­
gesetzes mit Ausnahme des § 14 Abs. 6 Anwen­
dung. Soweit bis zum 1. Jänner 1979 Teile des 
Entgelts für die überlassung von Einstellplätzen 

1220 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)18 von 20

www.parlament.gv.at



1220 der Beilagen 19 

(Garagen) und Abstellplätzen zur peckung von 
Betriebskosten der Baulichkeiteri, der die Er­
richtungskosten der Einstellplätze (Garagen) oder 
.Abstellplätze zugerechnet sind, verwendet wur­
dern, bleiben diese Berechnungen unberührt. 

(10). Bei einer Baulichkeit oder bei Baulich­
keiten, die hin&ich·tlich der Berechnung des Ent­
gelts (Preis) eine wirtschaftliche Einheit bilden 
und deren Baubeginn vor dem 1. Juli 1979 liegt, 
ist § 13 Abs. 2 hinsichtlich der Bestimmung für 
<lie Berechnung der Grundkosten nicht anzu­
wenden; diesfalls gelten weiterhin die Bestim­
mungen des § 7 Abs. 2' des Gesetzes über die 
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen und § 11 
Abs. 3 erster bis dritter Satz der Verordnung 
zur D~rchführung dieses Gesetzes. 

(11) Die Bestimmungen des Abs. 8 finden auch 
:auf Baulichkeiten Anwendung, mit deren Bau vor 
dem Inkrafttreten der Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes begonnen wurde und für die nach 
dem 31. Dezember 1979 eine baubehördliche 
Benützungsbewilligung erteilt wird, sofern sie 
mit anderen Baulichkeiten eine wirtschaftliche 

. Einheit bilden, für die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
-bereits eine baubehördliche Benützungsbewilli­
gung vormegt. Der Erteilung der baubehördlichen 
Benützungsbewilligung ist ein früherer erst­
maliger Bezug gleichzuhalten. . 

(12) Unter erstmaligem Bezug ist der Bezug 
des Objektes durch einen hiezu berechtigten Ver­
tragspartner (§ 13 Abs. 1) zu verstehen. 

(13) Die Bauvereinigung darf eine ihr gemäß 
§ 8 des Gesetzes über. die Gemeinnützigkeit im 

·Wohnungswesen eingeräumte Sicherung solange 
geltend machen, als sie Gläubiger des .Eigen­

-tümers eines Siedlungshauses ist; bei der Aus­
übung eines Vorkaufsrechtes ist eine vom voll­
ständig~n Kaufpreis abweichende Verabredung 
(§ 1077 ABGB) rechtsunwirksam. 

(14) Kosten auf Grund von Versicherungsver­
trägen, die vo,r dem Inkrafttreten der Bestim­
mungen dieses 'Bundesgesetzes abgeschlossen wut­

-den, dürfen bis zum vereinbarten Versicherungs-
ablauf, längstens aber auf die Dauer von zehn 
Jahr,en aJb Il1ihafrttr,eten der Be~timmunge.n d~eses 
Bundesgesetzes, auch dann bei der Berechnung 
des Entgelts angerechnet werden (§ 14 Abs. 1 
Z. 7), falls sie nicht den Betriebskosten im Sinne 
des Mietengesetzes zuzurechnen sind. 

(15) Ausnahmebewilligungen auf Grund der 
Bestimmung des § 6 des Gesetzes über die Ge­

. meinnützigkeit im Wohnungswesen im Zusam­
menhalt mit § 9 der Verordnung zur Durch­
führung dieses Gesetzes bleiben unberührt. 

(16) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
. Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei Gericht 
anhängigen Verfahren sind nach den bisher gel­

-tenden Vorschriften durchzuführen. 

(17) Bauvereinigungen gemäß Abs. 1, die vor 
dem Inkrafttreten der B'estimmungen dieses 
Bundesgesetzes bei der technischen Vorbereitung 
von Baulichkeiten (§ 2 Z. 1) die Verfassung von 
Plänen für die Einreichung bei der Behörde 
selbst durchgeführt haben, dürfen diese Arbeiten 
auch weiterhin selbst vornehmen. 

Wirksamkeitsbeginn des Gesetzes und Aufhebung 
geltender Vorschriften 

§ 40. (1) Mit- dem Inkrafttreten der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes verlieren nach­
stehende Vorschriften, soweit sie heute noch in 
Kraft stehen, ähre Wirksamkeit: 

1.·das Gesetz über die Gemeinnützigkeit im 
Wohnungswesen - Wohnungsgemeinnützig­
keitsgesetz - (WGG) vom 29. Feber 1940, 
deutsches RGBl. I S. 438, mit Ausnahme 
des § 7 Abs. 2; 

2. die Verordnung zur Durchführung des Ge­
se~zes über die Gemeinnütz~glkeit im Woh­
nungS'Wesenvom 23. Juli 1940 (WGGDV), 
deutsches RGBl. I S. 1012, mit Ausnafume 
des § 1,1 Abs. 3 erster bis dritter Satz; 

3. di'e Veror.dnung zur Einführung von Vor­
schl"iften über die GemeinniÜtzi~keit im Woh­
nungswes·en in der Ostmark und im Reichs­
g,au Sudeten1and 'vom 15. April 1940, deut­
sches ROBt I S. 65.8 in der Fassung der Ver-

. ordnung zur Änderung de:r Verordnung zur 
Einführung von Vonschriften über die Ge­
meinnüliziglkeitim W'ohnul1Jg~wesen in der 
Ostmark und im Reichs,gau Sudetenland vom 
22. Oktober 1941, deutsches RGBl. I S. 678; 

4. die VeI'ordnung uber die Gebührenhefreiung 
beimKileinwdhnungsibau vom 27. August 
1936, deutsches RGBIl. I S: 702 in der Fas­
sung der Verordnung vom 18. März 1940, 
deutsches ROBt I S. 543; 

5. § 9 Abs. 1 des 'Bundesgesemes vom 3. Au­
;gust 1934, BGBt!. II Nr. 195, womit Vor­
,schriften für ·E.rwer1bs- und Wirtschafuge­
nos~enschaf.ten er1la%en werden (Genossen­
schaftsnowdIe 1934); 

6. § 15 Abs. 2 des Bundesgesera.es vom 15. ApriJ 
1 'n1, BGBl. Nr. 25c2, betreff·end die Aus­
g~ta'ltul1Jg des Staatlichen Wohnul1JgsfürsoI1ge­
fonds zu einem iBundes-W'Ü!hn- und Sied­
lungSJfonds, hinsichtlich der Ausnahme v'Ün 
den KiÜndigung~eschräl1ikungen nach den 
iBes,timmungen der §I§ 19 bis 23 des Mieten­
gesetzes. 

(2) W,enn in Bundesgesetzen auf VOflschriften 
verwiesen wird, die ,gemäß Albs. 1 ihre Gültig­
keit verlieren, so ·tI'eten an der.en Stelle die ent­
sprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesem'es; 
di·es gitlt nicht für den Bereich des Grunderwerh­
steue~gesetzes 195<5, BIGB!. Nr. 140. 
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AiRTIKBL II 

Das Wohnibaufö.rderungsgesetz 1968, BGiBL 
Nr. 280/1967, zuletzt ,~eändert durch das Bun­
desgesetzßGBL Nr. 280/.1978, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der§ 23 erhält die Bezeichnung ,,§ 23. (1)". 
Ein neuer Albs. 2 ist anzu.f,ügen und hat zu 
lauten: 

,,(2) Eine Förderung cLa'rf nicht ,g.ewährt wer­
den, wenn ·eine gemeinnütz~g.e Bauvereinigung 
(Abs. 1 Z. 3) die von der Landesregierung als 
Anerkennun~lbehörde nach den Bestimmungen 
des Wohnungsgemeinnützig>keitsgesetzes, BGiB1. 
Nr. ............ , festgesreHten Mängetl nicht 
innerha!~b de,r im Bescheid gemäß § 29 Abs. 3 
des, Wohnungsg>emeinnützigkeitl&g,esetzes . festge­
setzten Frist behelbt oder solange die Mängel nach 
Ablauf dieser Frist nicht behoben wurden. Eine 
Förderung darf ferner Förderungswerbern (Abs. 1 
Z. 4), denen die Gemeinnützigkei,t entzogen 
wurde und g,emeinnüllZigen V,erwaltungsvereini­
gungen gemäß ,§ 39 Albs. 3 des Wohnul1Jg~gemein­
nützigkeitsgesetzes nicht gewährt werden." 

2. Im Albs. 1 lit. c des § 13 ist die Zitierung 
,,§ 23 Z. 2, 3 und 4" du.rch die Zitierung ,,§ 23 
Abs. 1 Z. 2, 3 und 4" zu ersetzen; im Ahs. 2 
lit. c des § 22 ist die Zitierung ,,§ 23 Z. 1" durch 
die Zitierung ,,'§ 23 Albs. 1 Z. 1" zu er·setzen; 
im Abs. 5 des§ 35 ist die Zitierung ,,§ 23 Z. 1" 
durch die Zitierung ,,§ 23 Abs. 1 Z. 1" zu 
ersetzen und im Albs. 3 des § 36 sind die Worte 
"und 23 dieses Bundes.gesetiZes" durch ·die Worte 
"und 23 Albs. 1 dieses Bundes.gesetzes" zu ·er­
setzen. 

AIR TIK:EL IU 
Das Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, zületzt 

geändert durch ,das Bundesgesetz BGBl. Nr. 91/ 
1976, wird wie folgt geändert: 

J),er Abs. 2 des § 260 hat zu lauten: 
,,(2) F.ür die im Abs. 1 genannten AiktiengeseU­

scha.ften .gelten die §,§ 133 und 140 sinngemäß,. 
die §§ 134 bis 139 und 141 getlten nicht." 

ARTIKiEL IV 
Inkrafttreten und Vollziehung 

(1) 1. Die Bestimmungen der §§ 13, 14, 15, 
18, 19, 21 und 22 ·sowie Artikel Iil die~es Bundes­
gesetzes treten am 1. Jänner 1980 in Kraft. 

2. Eine Verordnung gemäß § 13 Albs. 3 kann 
nach Kundmach'ung dieses Bundesges,etzes erlassen 
werden, tritt ,aher fr>iiJhestens am 1. Jänner 1980 
in ,Kraft. 

(2) Mit der VoNziehung sind 
1. hinsichtlich des Art. I für die §§ 9 Abs. 5, 

14, 15 ,Albs. 1, 16, 17, 19 Albs. 2, 20, 21, 22, 
37 Abs. 1 und 2, 39 Abi;. 4, 8 bis 14 und 16 
sow,ie des Art. III der Bundesminister für 
Justiz, für den § 1 Abs. 3 der Bundes­
minister für Finanzen und den § 30 der 
Bunde~minister für Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister fü.r Finanzen, im 
übr.ig,en aber unbesmadet des folgenden 
Abs. 3 die LandesregieruIlJgen und 

2. hinsichtlich des Art. II die Landesregierungen 
betraut. 

(3) nie Erllassung von Du.rchführungsverord­
nungen und die Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes ,gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG obliegt 
dem Bundesminister für Bauten und Technik. 
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